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1. Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines 

Das ca. 0,80 ha groÇe Plangebiet des Bebauungsplan Nr. 83 befindet sich im 
Siedlungsbereich / Innenbereich der Gemeinde Halstenbek.  

Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

�x im Norden durch die FeldstraÇe mit anschlieÇender Wohnbebauung (Einfamilienhªuser 
und Geschosswohnungsbau), 

�x im Osten durch die Flªchen der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek, 

�x im S¿den durch die Zuwegung zur Schule und einer Tankstelle sowie im weiteren Verlauf 
den S-Bahnhof, 

�x im Westen durch die LandesstraÇe (L104) mit angrenzendem Geschosswohnungsbau.  

Das PIangebiet ist mit einer Kate und einer zu Wohnzwecken umgebauten Scheune sowie 
zwei Einfamilienhªusern bebaut. Das Plangebiet samt Umgebung ist somit sehr heterogen, 
was Nutzungsstruktur und Bauweise betrifft.  

Im Geltungsbereich und entlang der FeldstraÇe im Norden befinden sich sch¿tzenswerte alte 
Laubbªume (¿berwiegend Eichen). Bei zwei der Bªume handelt es sich um Naturdenkmªler, 
die zu sch¿tzen sind. Das sind einerseits eine Buche (09/08 gem. Kreisverordnung zum Schutz 
der Bªume als Naturdenkmal vom 16.11.2012) an der Hartkirchener Chaussee und anderseits 
eine Eiche (09/02) am ºstlichen Bestandsgebªude. 

 
Abbildung 1 - Luftbild mit Geltungsbereich 

Quelle: É 2021 Google earth 
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2. Planungserfordernis, Planungsziel 

Die Gemeinde Halstenbek hat am 30.09.2019 beschlossen f¿r das ca. 0,8 ha groÇe Plangebiet 
den Bebauungsplanes Nr. 83 aufzustellen.  

Mit der Aufstellung des B-Plans sollen insbesondere die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen f¿r die dringend notwendige Erweiterung der Grund- und 
Gemeinschaftsschule an der Bek geschaffen werden. Die Schule soll funktional den heutigen 
Anforderungen gerecht werden und bedarf daher dringend einer Erweiterung. Es mangelt 
zudem an Raumangeboten durch den steigenden Bedarf an Gruppen- und 
Betreuungsrªumen.  

Hinzu kommt, dass gemªÇ Ä 24 Abs. 4 des Gesetzes zur ganztªgigen Fºrderung im 
Grundschulalter (Ganztagsfºrderungsgesetz ï GaFºG) jedes Kind, das im Schuljahr 
2026/2027 oder in den folgenden Schuljahren die erste Klassenstufe besucht, ab dem 
Schuleintritt bis zum Beginn der f¿nften Klassenstufe einen Anspruch auf Fºrderung in einer 
Tagesseinrichtung hat. Auch dem hieraus resultierenden Raumbedarf soll mit der Erweiterung 
der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek Rechnung getragen werden. 

Auf Basis eines durch eine Arbeitsgruppe ermittelten Raumbedarfs hat die 
Gemeindevertretung mit Beschluss vom 28.03.2022 hierf¿r eine Nutzflªche von 1.500 qm zzgl. 
der noch zu ermittelnden Verkehrsflªchen anerkannt. Um den Gesamtbedarf an 
Geschossflªche abschªtzen zu kºnnen, wurde auf die Bauwerksdatenbank des durch den 
Bund und die Lªnder gefºrderten Leibniz-Institutes f¿r ºkologische Raumentwicklung e.V. 
(www.ioer.de) zur¿ckgegriffen. Danach macht die Nutzflªche 61% der Bruttogesamtflªche 
eines Gebªudes einer allgemeinbildenden Schule aus, hinzu kommen 2% Technikflªche, 25% 
Verkehrsflªche und 12% Konstruktionsflªche. Daraus ergibt sich eine Bruttogeschossflªche 
von 2.468 mĮ, aufgerundet 2.500 mĮ. 

Dieser Raumbedarf, zzgl. erweiterter Schulhof- und Stellplatzflªchen, ist auf dem Grundst¿ck 
der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek baulich nicht realisierbar. In diesem 
Zusammenhang wurde von der Gemeinde eine Konzeptstudie zur Aufstockbarkeit der 
vorhandenen Schule (vgl. GOLDBECK Public Partner GmbH, Gemeinde Halstenbek, 
Konzeptstudie Aufstockbarkeit, Stand: 25.01.2022) in Auftrag gegeben. Es sollte untersucht 
werden, ob die Statik des Bestandgebªudes eine Aufstockung ermºglicht. Im Ergebnis musste 
festgestellt werden, Ădass eine Aufstockung der vorhandenen Baukonstruktion der Grund- und 
Gemeinschaftsschule in Halstenbek unter MaÇgabe ¿blicher wirtschaftlicher und 
bautechnologischer Rahmenbedingungen nicht durchf¿hrbar ist.ñ Die Errichtung eines 
(Erweiterungs-) Baus an anderer Stelle im Gemeindegebiet ist aufgrund der pªdagogisch 
erforderlichen innerschulischen Verflechtungen nicht mºglich. Daher mºchte die Gemeinde 
ein neues Gebªude innerhalb der Gemeinbedarfsflªche im Geltungsbereich errichten. 

Die Erreichbarkeit der Schule ist f¿r die Schulkinder, insbesondere zu FuÇ und 
Fahrradfahrend, durch die stadtteilintegrierte Lage gut gegeben. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 83 werden daher folgende Planungsziele 
verfolgt: 

�x Festsetzung einer Gemeinbedarfsflªche 
�x Erhalt des sch¿tzenswerten Baumbestandes. 

Inwieweit der vorhandene Gebªudebestand im Plangebiet erhalten bleiben kann, wird mittels 
eines Hochbauentwurfes weitergehend gepr¿ft. 

Der Bestand und die Erweiterung der Schule dienen der Versorgung des Ortsteils und ist auf 
lªngere Sicht erforderlich. Als Gr¿nde sind z.B. zu nennen:  

�x Durch  nderungen in der Lebens- und Arbeitswelt der Eltern besteht der Bedarf an 
ganztªgigen Betreuungsplªtzen auch in den Grundschulen. 
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�x Die Erweiterung der Schule sowie der Neubau zusªtzlicher Rªume, z.B. f¿r eine 
wachsende Sch¿lerzahl oder f¿r die Nachmittagsbetreuung, sollen den bestehenden 
kurzfristigen Bedarf abdecken.  

Das Plangebiet verf¿gt ¿ber einen groÇen, alten und j¿ngeren, eingewachsenen Baumbestand 
auch mit Bªumen bzw. Baumgruppen, die nicht unter die Halstenbeker Baumschutzsatzung 
fallen, aber dennoch wertvoll sind: Obstbªume, gebietsprªgende Nadelbªume, 
selbstausgesªte Eichen, die gut angewachsen sind. Dadurch hat die Flªche einen starken 
Ortsbild prªgenden Charakter und diesen gilt es grºÇtmºglich zu erhalten. In Bezug auf das 
Plangebiet soll daher mittels eines Hochbauentwurfes weitergehend gepr¿ft werden, inwieweit 
der vorhandene Gebªudebestand und der wertvolle Baumbestand im Plangebiet erhalten 
bleiben kann. 

Es ist angedacht den AuÇenbereich der Schule f¿r die B¿rger:innen als Aufenthaltsraum zu 
ºffnen. Wege- und Begegnungsstªtten sollen in einem begr¿nten Umfeld, sowie insbesondere 
f¿r die Kinder und Jugendlichen zusªtzlich einen Schullehrgarten geschaffen werden.  

Die vorhandene Bestandsbebauung im Nordwesten wird in den Geltungsbereich einbezogen, 
um eine ganzheitliche und aufeinander r¿cksichtnehmende Planung zu ermºglichen.  

3. Rechtlicher Planungsrahmen 

Der Aufstellung des Bebauungsplans liegen zu Grunde:  

�x Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 
4147) geªndert worden ist, 

�x die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 
1802) geªndert worden ist, 

�x die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geªndert worden ist, 

�x die Landesbauordnung (LBO) Schleswig-Holstein - letzte ber¿cksichtigte  nderung: Ä 81 
neu gefasst (Art. 4 Ges. v. 06.12.2021, GVOBl. S. 1422), 

�x Gesetz zur Harmonisierung bauordnungsrechtlicher Vorschriften vom 06.12.2021, GVOBl. 
Schleswig-Holstein 2021, S. 1422 m.W.v. 01.09.2022.  

3.1. Regionalplan / Landesentwicklung 

GemªÇ Ä 1 Abs. 4 BauGB besteht f¿r die Gemeinden eine ĂAnpassungspflichtñ an die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung. F¿r die Planung maÇgeblich sind die Festlegungen im 
Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein ï Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 
2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie im Regionalplan f¿r den Planungsraum I (Schleswig-
Holstein S¿d) (alt) von 1998. 

Die Gemeinde Halstenbek, zugehºrig dem Kreis Pinneberg, wird im zentralºrtlichen System 
des LEP 2021 als Stadtrandkern II. Ordnung festgelegt und liegt im Verdichtungsraum 
zwischen Hamburg und Pinneberg, innerhalb der 10 km-Umkreise der Mittelzentren Pinneberg 
und Wedel und liegt auf der Siedlungsachse (Hamburg-Eidelstedt) - Halstenbek - Pinneberg - 
Uetersen/Tornesch - Elmshorn.   
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Abbildung 2 - Ausschnitt aus dem Regionalplan mit dem Geltungsbereich,  

Quelle: (Ministerium f¿r Inneres, lªndliche Rªume, Integration und Gleichstellung ï Landesplanung, 1998) 

Das Plangebietes liegt gemªÇ des Regionalplans innerhalb des baulich zusammenhªngenden 
Siedlungsgebietes von Halstenbek. Dementsprechend bestehen f¿r das Plangebiet keine 
Konflikte, da die Entwicklung von Siedlungsrªumen durch die Landesplanung beg¿nstigt wird. 
(Ä 1 Abs. 4 BauGB). 

Zudem handelt es sich bei der Planung um eine Ergªnzung und Erweiterung der 
angrenzenden bestehenden Nutzungen und vorhandenen Bebauung. Die Gemeinde 
Halstenbek mºchte somit ihrem Auftrag zur Gewªhrleistung einer bedarfsgerechten 
Versorgung mit ĂSchulplªtzenñ im Ort nachkommen.  

Die Planung bleibt aufgrund ihres kleinrªumigen Wirkungskreises ohne Auswirkungen auf die 
¿berºrtliche Regional- und Landesplanung.  

3.2. Flªchennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im Flªchennutzungsplan als gemischte Bauflªche gemªÇ Ä 1 Abs. 1 Nr. 2 
BauNVO dargestellt. Am ºstlichen Plangebietsrand ist ein Naturdenkmal gekennzeichnet.  

Planungsziel ist die Ausweisung einer Gemeinbedarfsflªche und eines Mischgebietes f¿r die 
beiden Bestandsgebªude an der FeldstraÇe. Da Bebauungsplªne aus dem 
Flªchennutzungsplan entwickelt werden, soll der Flªchennutzungsplan geªndert (berichtigt) 
werden. 
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Abbildung 3 - Ausschnitt aus dem wirksamen Flªchennutzungsplan, 1999 

Quelle: Geoportal des Kreises Pinneberg - VertiGIS WebOffice Geoportal_Bauen 

Hinweis: Der Geltungsbereich der 11.  nd. des Flªchennutzungsplans (Flªche f¿r den Gemeinbedarf) ist etwas 
nach S¿den verschoben.   

3.3. Verbindliches Planrecht / ¦berplanung einer Flªche aus dem 
B-Plan 73 

F¿r den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83 existiert keine verbindliche 
Bauleitplanung. Das Baurecht ist derzeit vollstªndig dem so genannten Innenbereich nach Ä 
34 BauGB zugeordnet. 

Ein (unmaÇstªblicher) Ausschnitt lªsst das angrenzende Planrecht (Misch-, Wohngebiete und 
Gemeinbedarfsflªche sowie Verkehrsflªche) erkennen. 

An der ºstlichen Plangebietsseite wird ein ca. 5 m breiter Streifen aus dem Geltungsbereich 
des Bebauungsplan Nr. 73 in den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 83 einbezogen, um hier 
anstelle eines Gr¿nstreifens - f¿r den bisher eine Entwicklung als Wiese vorgesehen ist - eine 
zusammenhªngende Gemeinbedarfsflªche f¿r eine flexiblere schulische und bauliche 
Nutzung zur Verf¿gung zu haben. 
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Dieser neu¿berplante Bereich wird somit aus dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 73 
herausgelºst und ist k¿nftig dem B-Plans Nr. 83 zugehºrend. 

 
Abbildung 4 - Lageplan der angrenzenden Bebauungsplªne 

Quelle: Geoportal des Kreises Pinneberg - VertiGIS WebOffice Geoportal_Bauen 

3.4. Beschleunigtes Verfahren 

Die ¿berplante Flªche befindet sich innerhalb der Ortslage und ist an den Seiten umbaut. Im 
Plangebiet selbst befindet sich Altbestand, der stªdtebaulich neu geordnet werden soll. Somit 
handelt es sich hier um eine MaÇnahme, die der Innenentwicklung dient. Der Bebauungsplan 
wird daher im beschleunigten Verfahren gem. Ä 13 a BauGB, jedoch mit fr¿hzeitiger 
Beteiligung aufgestellt.  

Bei Bebauungsplªnen im beschleunigten Verfahren gilt, dass  

�x entsprechende Bebauungsplªne keiner fºrmlichen Umweltpr¿fung unterliegen, wenn sie 
in ihrem Geltungsbereich nur eine Grundflªche von weniger als 20.000 Quadratmetern 
festsetzen, 

�x keine Anhaltspunkte f¿r eine Beeintrªchtigung der in Ä 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzg¿ter (Fauna-Flora-Habitat- und EU-Vogelschutzgebieten) 
bestehen d¿rfen, 
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�x durch den Bebauungsplan keine Vorhaben zugelassen werden d¿rfen, die einer Pflicht zur 
Umweltvertrªglichkeitspr¿fung unterliegen,  

�x keine Anhaltspunkte daf¿r bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfªllen nach Ä 50 Satz 1 BImSchG zu 
beachten sind. 

Bez¿glich der oben genannten Zulªssigkeitsvoraussetzungen gilt f¿r die Aufstellung des B-
Plans Nr. 83 Folgendes: 

�x Bei einer GrºÇe des Plangebietes von ca. 7.905 mĮ kºnnte selbst bei einer vollstªndigen 
¦berbauung/Versiegelung der Schwellenwert von 20.000 qm Grundflªche nicht erreicht 
werden. 

�x Das nªchstgelegene FFH-Gebiet und das nªchste Vogelschutzgebiet liegen mehrere 
Kilometer entfernt, so dass keine Anhaltspunkte f¿r eine Beeintrªchtigung ersichtlich sind.  

�x Die Errichtung von Schulgebªuden unterliegt nicht der Pflicht zur Pr¿fung der 
Umweltvertrªglichkeit. 

�x Schwere Unfªlle (Stºrfªlle) gem. Ä 50 Satz 1 BImSchG sind bei der Ausweisung eine 
Gemeinbedarfsflªche - ohne Gewerbe- und Industriegebiete in der Nachbarschaft - nicht 
zu erwarten. 

Die o. a. Bedingungen f¿r ein beschleunigtes Verfahren sind damit erf¿llt.  

F¿r die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gilt u. a. Folgendes: 

�x Die Vorschriften ¿ber das vereinfachte Verfahren nach Ä 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 
BauGB sind entsprechend anwendbar;  

�x Ein Bebauungsplan kann auch aufgestellt, geªndert oder ergªnzt werden, bevor der 
Flªchennutzungsplan geªndert oder ergªnzt ist. 

�x Die Erforderlichkeit eines naturschutzfachlichen Ausgleichs muss im Einzelfall gepr¿ft 
werden bzw. kann entfallen, soweit nicht die Grundflªche von 20.000 m2 ¿berschritten 
wird. 

3.5. Pr¿fung der Umweltvertrªglichkeit /Eingriffs- und 
Ausgleichsregelung 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltpr¿fung nach Ä 2 Absatz 4, von dem 
Umweltbericht nach Ä 2a, von der Angabe nach Ä 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verf¿gbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklªrung nach Ä 6a Absatz 1 und Ä 10a Absatz 1 abgesehen. 

Zu ber¿cksichtigen ist jedoch, dass auch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach 
Ä 13 a BauGB sicherzustellen ist, dass keine Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (zu Ä 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) und 
keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfªllen 
nach Ä 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verletzt werden. Beide 
Voraussetzungen werden im vorliegenden Planungsfall erf¿llt (s. o. Kap. 3.4). 

Die Themenkomplexe zu den Schutzg¿tern werden im Rahmen der nachfolgenden Kapitel 
behandelt. Die zu erwartenden Eingriffe in die Schutzg¿ter kºnnen durch die getroffenen 
MaÇnahmen z.B. Festsetzungen zur Gr¿nordnung, zur Wasserwirtschaft oder Nutzung von 
Photovoltaik  und Solaranlagen auf den Dªchern sowie durch Umsetzungen der 
Empfehlungen zur Umweltvorsorge oder zur Bodenwiederverwendung etc. deutlich minimiert 
werden. Es sind dar¿ber hinaus keine darzustellenden Wechselwirkungen nach derzeitigem 
Kenntnisstand zu erwarten bzw. bekannt.  
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3.6. 24. Berichtigung des Flªchennutzungsplans 

Im wirksamen Flªchennutzungsplan der Gemeinde Halstenbek ist der Geltungsbereich als 
Mischgebiet dargestellt (siehe Abbildung 3, Seite 9). Bebauungsplªne sind gem. Ä 8 Abs. 3 
BauGB aus dem Flªchennutzungsplan zu entwickeln. F¿r die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 83 muss daher der wirksame Flªchennutzungsplan geªndert werden.  

GemªÇ Ä 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann im beschleunigten Verfahren ein Bebauungsplan, der 
von den Darstellungen des Flªchennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor 
der Flªchennutzungsplan geªndert oder ergªnzt ist. Die geordnete stªdtebauliche Entwicklung 
des Gemeindegebiets darf hierbei nicht beeintrªchtigt werden.  

Der Flªchennutzungsplan, dessen entgegenstehende Darstellungen mit Inkrafttreten des Be-
bauungsplans gegenstandslos werden, ist im Wege der Berichtigung anzupassen. Bei der Be-
richtigung handelt es sich um einen redaktionellen Vorgang, auf den die Vorschriften ¿ber die 
Aufstellung und Genehmigung von Bauleitplªnen keine Anwendung finden. 

Im wirksamen Flªchennutzungsplan ist die Flªche als gemischte Bauflªche dargestellt. Mit der 
24.  nderung (Berichtung) des Flªchennutzungsplanes soll die Darstellung geªndert und der 
anvisierten Nutzung angepasst werden. Es wird eine Flªche f¿r den Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung ĂSchule und Sportlichen Zwecken sowie sozialen und kulturellen Zwecken, 
dienende Gebªude und Einrichtungenñ dargestellt. F¿r die Bestandsbebauung bleibt die 
Darstellung der gemischten Bauflªche bestehen. Weiterhin werden die Naturdenkmªler 
nachrichtlich ¿bernommen. 

Die geordnete stªdtebauliche Entwicklung des Gebietes wird durch die  nderung der 
baulichen Nutzung in eine Gemeinbedarfsflªche nicht beeintrªchtigt. Die anvisierte Nutzung 
dient der Versorgung der Bevºlkerung und ist daher mit der stªdtebaulichen Ordnung 
vereinbar. 

Die Berichtigung des Flªchennutzungsplanes befindet sich im Anhang dieser Begr¿ndung.  

 
Abbildung 5 - Planzeichnung der 24.  nderung (Berichtigung) des F-Plans 
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4. Stªdtebauliche MaÇnahmen und Festsetzungen 

4.1. Gemeinbedarfsflªche 

Das Plangebiet wird ¿berwiegend als Flªche f¿r den Gemeinbedarf mit der Kennzeichnung 
ĂSchule und Sportlichen Zwecken, sowie sozialen und kulturellen Zwecken dienende Gebªude 
und Einrichtungenñ festgesetzt. und dient in erster Linie der Unterbringung der ĂGrund- und 
Gemeinschaftsschule an der Bekñ bzw. dessen Erweiterungsbauten. Durch die relativ breite 
Nennung der Zweckbestimmungen sollen in Hinblick auf den demographischen Wandel 
zuk¿nftig auch die Voraussetzungen f¿r eine (zuk¿nftige) sinnvolle nachhaltige Nachnutzung, 
bzw. Mehrfachnutzung der Schulgebªude f¿r ĂGemeinbedarfsnutzungenñ ermºglicht werden. 

Zudem sind ergªnzende Gebªude, Nebenanlagen und Anlagen f¿r schulische, soziale und 
sportliche Zwecke, nutzungsbezogene Stellplatzanlagen und Fahrradabstellplªtze zulªssig. 
Eine Nutzung zu sonstigen Bildungs-, sozialen, kulturellen und sportlichen ist ebenfalls 
zulªssig.  

Flªchen f¿r den Gemeinbedarf im Sinne des Ä 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Flªchen f¿r Anlagen 
oder Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen und in denen (mit gemeindlicher 
Anerkennung) eine ºffentliche Aufgabe wahrgenommen wird, wogegen ein etwaiges 
privatwirtschaftliches Gewinnstreben eindeutig zur¿cktritt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Plangebiet Funktionsrªume und -flªchen mit AuÇenanlagen 
sowie Nebenanlagen angedacht, die f¿r den Betrieb der Schule erforderlich sind.  

Die Festsetzung einer Gemeinbedarfsflªche folgt somit den unter Kapitel 2 genannten 
Planungszielen. 

4.2. Art der baulichen Nutzung - Mischgebiet  

F¿r die in der Nordwestecke des Plangebiets befindlichen Gebªude wird ein Mischgebiet (MI 
gem. Ä 6 BauNVO) festgesetzt.   

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das 
Wohnen nicht wesentlich stºren.  

Allgemein zulªssig sind: 

�x Wohngebªude, 

�x Geschªfts- und B¿rogebªude, 

�x Einzelhandelsbetriebe, 

�x Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

�x sonstige Gewerbebetriebe, 

�x Anlagen f¿r Verwaltungen sowie f¿r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, 

�x Gartenbaubetriebe, 

�x Tankstellen und 

�x Vergn¿gungsstªtten im Sinne des Ä 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die 
¿berwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprªgt sind. 

Die Festsetzung eines Mischgebietes f¿r die beiden Grundst¿cke im Bereich s¿dlich der 
FeldstraÇe / Hartkirchener Chaussee erfolgt mit Bezug auf die Nutzungsvorgaben f¿r die 
vorhandene Bebauung nºrdlich der FeldstraÇe, f¿r die der rechtskrªftige Bebauungsplan Nr. 



Gemeinde Halstenbek - Begr¿ndung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 83  Seite 14 

HAL21001_11004_Begr¿ndung 

52 der Gemeinde Halstenbek eine Mischgebietsnutzung festsetzt. Durch die zentrale Lage der 
Grundst¿cke an der vielgenutzten LandesstraÇe Hartkirchener Chaussee sowie der Nªhe zur 
S-Bahnhaltestelle Halstenbek ist eine etwa gleichwertige Mischung aus Wohnen sowie der 
Unterbringung von Gewerbebetrieben angezeigt.  

4.3. MaÇ der baulichen Nutzung 

Bei Flªchen f¿r den Gemeinbedarf bedarf es - anders als bei Baugebieten - auch in Ăqualifi-
ziertenñ Bebauungsplªnen nach Ä 30 BauGB nicht der Festsetzung des MaÇes der baulichen 
Nutzung und der ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen. Soweit stªdtebaulich erforderlich sind 
entsprechende Festsetzungen jedoch mºglich.  

Die Flªche beinhaltet zwei Naturdenkmªler, diese m¿ssen bei der nachfolgenden Freiflªchen- 
und Hochbauplanung ber¿cksichtigt werden.   

4.3.1. Grundflªchenzahl 

Das MaÇ der baulichen Nutzung wird zunªchst durch die Grundflªchenzahl (GRZ) bestimmt. 
Die Grundflªchenzahl gibt an, wie viele Quadratmeter Grundflªche je Quadratmeter Grund-
st¿cksflªche zulªssig sind.  

Auf der Flªche f¿r Gemeinbedarf ist eine Grundflªchenzahl festgesetzt.  Dem Schutz der als 
Naturdenkmale ausgewiesenen GroÇbªume muss entsprochen und das anfallende 
Niederschlagswasser muss entsprechend berechnet werden. Diese wird auf 0,8 festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass rechnerisch maximal 80 % des jeweiligen Baugrundst¿cks bebaut werden 
d¿rfen. Die GRZ wird als angemessen angesehen, um gemªÇ dem Grundsatz Ăsparsam mit 
Grund und Boden umzugehenñ eine hohe und flexible Ausnutzung der Flªche entsprechend 
der schulischen Anforderungen zu ermºglichen. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass im Schutzbereich der Naturdenkmales besondere 
Anforderungen u.a. auch an das MaÇ der baulichen Nutzung und an die ¿berbaubaren 
Grundst¿cksflªchen zu beachten sind. Dies betrifft u.a. auch die AuÇenanlagen.  

Im Mischgebiet wird bestandsabdeckend eine Grundflªchenzahl von 0,4 festgesetzt. Dies 
ermºglicht den jetzigen Nutzern geringf¿gige Erweiterungsmºglichkeiten und nimmt 
gleichzeitig R¿cksicht auf den vorhandenen Baumbestand.  

Die festgesetzten Grundflªchenzahlen d¿rfen gemªÇ Ä 19 Absatz 4 BauNVO durch Garagen 
und Stellplªtzen mit ihren Zufahrten sowie durch Nebenanlagen im Sinne von Ä 14 BauNVO 
bis zu 50 von Hundert jedoch nur bis zu einer GRZ von maximal 0,8 ¿berschritten werden 
(Bsp.: bei einer festgesetzten GRZ von 0,4 bis GRZ 0,6, bei GRZ 0,8 bis max. 0,8).  

4.3.2. Vollgeschosse 

Auf der Flªche f¿r Gemeinbedarf sollen zur Umsetzung der anvisierten Nutzung bis zu 3 
Vollgeschosse zulªssig sein. Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich am Bestand der 
vorhandenen Schule. Auf diese Weise kºnnen die geplanten, notwendigen, neuen 
Rªumlichkeiten zur Erweiterung und Ergªnzung der Schule realisiert werden.  

Im Mischgebiet werden bestandsabdeckend 2 Vollgeschosse festgesetzt. 
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GemªÇ Landesbauordnung darf auf den Geschossen zusªtzlich ein ausgebautes 
Dachgeschoss (kein Vollgeschoss) errichtet werden. 

4.3.3. Hºhe baulicher Anlagen 

Aufgrund der angrenzenden Gebªude in der Nachbarschaft sowie des vorhandenen 
Baumbestandes wird eine Begrenzung der Hºhe aller baulichen Anlagen durch die 
Festsetzung einer maximal zulªssigen Gebªudehºhe f¿r erforderlich gehalten.  

Die festgesetzte Hºhe der Gemeinbedarfsflªche sollen in Zusammenhang mit der 3 
Geschossigkeit eine hohe Ausnutzbarkeit der Flªche ermºglichen bei gleichzeitigem Schutz 
des wertvollen Baumbestandes und der Naturdenkmªler. Sie sollen ausreichend Spielraum 
f¿r die zuk¿nftige Baukºrpergestaltung und eine nach heutigen Gesichtspunkten 
wirtschaftliche und flªchensparende Ausnutzung der Gebªudekubatur (3-geschossig) 
ermºglichen. Die Gebªudehºhe wird daher innerhalb der Gemeinbedarfsflªche auf 15,0 m 
beschrªnkt. 

Im Mischgebiet darf die Gebªudehºhe 12,5 m nicht ¿berschreiten. Dies entspricht dem 
Bestand und orientiert sich an den Festsetzungen der gegen¿berliegenden Bebauung im 
Mischgebiet (B-Plan Nr. 52).  

Als Gebªudehºhe gilt der senkrechte Abstand zwischen der Fahrbahnoberkante der 
FeldstraÇe und dem hºchsten Punkt des Daches. Gemessen wird mittig vor dem 
Baugrundst¿ck und in Fahrbahnmitte. Dachaufbauten wie Schornsteine, Antennen oder 
Anlagen zur Nutzung der Solarenergie bleiben unber¿cksichtigt. 

Der Schulbau wird damit die angrenzende Wohnbebauung sowohl bez¿glich der 
Geschossigkeit als auch bez¿glich der Gebªudehºhe oder der GrºÇer der Baukºrper 
¿berschreiten. Diese ¦berschreitungen folgen jedoch dem Gebot des sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden und sichern den langfristigen Erhalt des Schulstandorts. Sie werden 
daher von der Gemeinde als notwendig und vertretbar eingestuft. 

4.4. Bauweise 

Die Bauweise wird im Mischgebiet bestandsabdeckend als offene Bauweise festgesetzt. Die 
Gebªude sollen in der sogenannten Ăoffenenñ Bauweise - also mit Gebªude- und 
Grenzabstªnden nach MaÇgabe der Landesbauordnung - errichtet werden.  

4.5. ¦berbaubare Grundst¿cksflªchen 

Auf der Flªche f¿r Gemeinbedarf wird auf die Festsetzung einer Baugrenze wird verzichtet. 
Die Abstandflªchen der Landesbauordnung, die ebenfalls eingehalten werden m¿ssen, regeln 
die ¿berbaubaren Flªchen in ausreichender Form. 

Im Mischgebiet sind die ¿berbaubaren Grundst¿cksflªchen durch Baugrenzen festgelegt. Die 
Baugrenze orientierten sich an den Bestandsgebªuden. Sie werden ºstlich und s¿dlich mit 
Abstand angeordnet, um den Grundst¿ckseigent¿mern Erweiterungsspielraum zu lassen. 

4.6. Nebenanlagen, Stellplªtze 

Im Mischgebiet sind Stellplªtze, Garagen, Carports sowie Nebenanlagen im Sinne des Ä 14 
Abs. 1 BauNVO auch auÇerhalb der Baugrenzen zulªssig. Diese Anlagen sind jedoch 
innerhalb der Wurzelschutzbereiche von Bestandsbªumen nur unter Ber¿cksichtigung der DIN 
18920 (2014-07) zulªssig. Dies gilt nicht f¿r Einfriedungen mit Punktfundamenten. 
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Einfriedungen zªhlen zu den Nebenanlagen. Es ist daf¿r Sorge zu tragen, dass durch Hecken 
die verf¿gbare StraÇenbreite auch auf lªngere Sicht gesehen nicht eingeschrªnkt wird. Daher 
muss bei der Pflanzung das k¿nftige Wachstum der Hecke ber¿cksichtigt und ein 
ausreichender Abstand von der Grundst¿cksgrenze gewªhlt werden. 

Die Vorschriften anderer rechtlichen Bestimmungen (z.B. die Landesbauordnung SH) sind 
einzuhalten. 

4.7. Versickerungsanlagen / Wasserwirtschaft 

Stellplªtze, Stellplatzflªchen und ErschlieÇungsflªchen sind gemªÇ Stellplatzsatzung der 
Gemeinde Halstenbek (2017) im wasser- und luftdurchlªssigen Aufbau herzustellen, soweit 
keine tatsªchlichen Gr¿nde entgegenstehen. Der Abflussbeiwert der gewªhlten Materialien 
darf im Mittel hºchstens 0,6 betragen. Dies dient der Beseitigung des Niederschlagswasser 
durch Versickerung, der Verringerung des Versiegelungsgrades und der Durchl¿ftung des 
Bodens. 

4.8. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 83 ist eine schalltechnische 
Untersuchung beauftragt worden, die spªtestens zur Hochbauplanung vorliegen und 
angewandt werden wird. 

Es werden Aussagen getroffen, wie eine f¿r den geplanten Schulstandort vertrªgliche 
Lªrmbelastung erreicht werden kann. Dies gilt auch f¿r eventuell geplante AuÇenbereiche 
(Schulhof). Der gesundheitliche Umweltschutz weist mit Schreiben vom 16.03. 2022 daraufhin, 
dass aus gesundheitlicher Sicht die WHO f¿r eine unbeeintrªchtigte sprachliche Entwicklung 
der Kinder Immissionshºchstwerte von 55 dB(A) f¿r das Spielen im Freien empfiehlt. 

Vorbehaltlich der Schalltechnischen Untersuchung, erscheint aufgrund der Lªrmbelastung die 
Bel¿ftung der Unterrichtsrªume des geplanten Schulgebªudes durch eine mechanische 
L¿ftung sinnvoll, dar¿ber hinaus aber auch hinsichtlich der Innenraumlufthygiene. 

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkbereich der LandesstraÇe 104. Die aktuelle 
Verkehrsmengenkarte (2015) gibt eine Verkehrsbelastung von insgesamt 13.147 Fahrzeugen 
in 24. Std. an, wobei 1.977 Fahrzeuge auf den Schwerlastverkehr entfallen. Die vom Land 
durchgef¿hrte Umgebungslªrmkartierung nur f¿r den StraÇenverkehrslªrm weist Schallpegel 
aus, welche nur knapp unterhalb der Gesundheitsgefªhrdung liegen. 

Auf der Ebene der Baugenehmigungsplanung wird die Gemeinde nach Konkretisierung des 
Vorhabens auf der Ebene der Baugenehmigungsplanung pr¿fen, ob aktive 
SchallschutzmaÇnahmen, oder ob durch die Lage der etwaigen AuÇenaufenthaltsbereiche 
sowie durch die Anordnung von Baukºrpern die Schutzanspr¿che f¿r schutzbed¿rftige Rªume 
im Sinne der DIN 4109 und AuÇenwohnbereiche gewªhrleistet werden kºnnen.  

Anhand der vorliegenden Fassadenpegelberechnungen lªsst sich bereits beurteilen, dass 
AuÇenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien) nur geschlossen auszuf¿hren bzw. auf 
die der Hartkirchener Chaussee diametral abgewandte Seite vorzusehen sind (Schallpegel 
tags> 62 dB(A)) sowie, dass im gesamten Plangebiet schallgedªmmte Be- und Entl¿ftungen 
f¿r Schlaf- und Kinderzimmer vorzusehen sind (Schallpegel nachts > 45 dB(A)). 

Ergªnzend weist die Deutsche Bahn AG mit Schreiben vom 28.02.2022 daraufhin, dass durch 
das Vorhaben die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 
Bahnstrecke nicht gefªhrdet oder gestºrt werden d¿rfen. 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen 
(insbesondere Luft- und Kºrperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstªube, 
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elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an 
benachbarter Bebauung f¿hren kºnnen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen sind erforderlichenfalls von dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete 
SchutzmaÇnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

Anspr¿che gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewºhnlichen Betrieb der Eisenbahn in 
seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundst¿ckseigent¿mers 
oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie 
Ersch¿tterung, Lªrm, elektromagnetische Beeinflussungen, Funkenflug und dergleichen, die 
von Bahnanlagen, dem gewºhnlichen Bahnbetrieb und der Erhaltung der Bahnanlagen 
ausgehen, entschªdigungslos hinzunehmen. 

 
Abbildung 6 - Fassadenpegel nachts 



Gemeinde Halstenbek - Begr¿ndung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 83  Seite 18 

HAL21001_11004_Begr¿ndung 

 
Abbildung 7 - Fassadenpegel tags 

5. Festsetzungen zur Gr¿nordnung 

Bez¿glich der gr¿nordnerischen Festsetzungen wird auf die Potenzialabschªtzung vom B¿ro 
G¿nther und Pollok Kapitel 7, Seite 23 und das Artenschutzgutachten von Bioplan verwiesen.  

5.1. MaÇnahmenflªche

Gegen¿ber der FeldstraÇe soll die 10 m breite MaÇnahmenflªche Nr. 2 ĂSchutz der 
vorhandenen Baumreihe mit vorgelagerter Wiesenflªcheñ aus dem B-Plan Nr. 73 weitergef¿hrt 
werden. Dies dient dem Schutz der vorhandenen Baumreihe am Plangebietsrand, dem 
Artenschutz und dem Ortsbild.

Die Bªume innerhalb der MaÇnahmenflªche sind zu erhalten. Die ¿brigen Bereiche in dieser 
Flªche sind als Wiesenflªche zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang der Gehºlze ist 
gleichwertiger Ersatz zu schaffen durch die Pflanzung von mindestens 1 Hochstamm-
Laubbaum mit Stammumfang mindestens 14-16 cm innerhalb der MaÇnahmenflªche.

Es sind Pflanzen aus der Anlage 1 und 2 der Baumschutzsatzung der Gemeinde Halstenbek 
(2022) und aus der Pflanzliste gemªÇ Kapitel 11.2 zu verwenden.

Innerhalb der Wurzelschutzbereich der Naturdenkmªler und der Bªume innerhalb der 
MaÇnahmenflªche (= Baumkrone zuz¿glich 1,50 m) sind bauliche Anlagen, Aufsch¿ttungen 
und Abgrabungen nur unter Ber¿cksichtigung der DIN 18920 mºglich, z.B. bei Gestaltung des 
Schulhofes oder Verlegung einer Ver-/Entsorgungsleitung, wenn diese Anlagen nachweislich 
die Entwicklung der Naturdenkmªler oder Bªume innerhalb der MaÇnahmenflªche nicht 
beeintrªchtigen.
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Der Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m darf auÇerhalb bestehender 
Zufahrten / Wege / befestigter Flªchen nicht befahren werden und nicht als (Zwischen-) 
Lagerflªche genutzt werden, um Schªden an Wurzeln, Stamm und Krone eines zu erhaltenden 
Baums zu vermeiden. 

Die Naturdenkmªler und Bªume innerhalb der MaÇnahmenflªche sind vor Beginn von 
Bautªtigkeiten mit einem stabilen und fest verankerten unverr¿ckbaren Bauzaun zu umgeben. 

Bei unvermeidbaren Arbeiten in Nªhe dieser Bªume sind die Stªmme mit einem effektiven 
Stammschutz zu versehen, z. B. aus umgelegten Drainagerohren mit stabilen Holzbohlen. 

Bei unvermeidbaren Tiefbauarbeiten im Kronentraufbereich der Naturdenkmªler und Bªume 
innerhalb der MaÇnahmenflªche zzgl. eines Umkreises von 1,5 m sind vor Beginn der 
Tiefbauarbeiten unter fachlicher Aufsicht eines Baumsachverstªndigen Wurzelsuchgrªben 
herzustellen. 

Damit dient die Flªche samt der randlichen Baumreihe und der vorgelagerten offenen 
Wiesenflªche dem Erhalt eines durchgehenden Gr¿nstreifens zur FeldstraÇe. 

F¿r alle weiteren Bªume, die unter die Satzung der Gemeinde Halstenbek zum Schutz des 
Baumbestandes (Baumschutzsatzung) in der derzeit geltenden Fassung (2. 
Nachtragssatzung) fallen, gelten die Anforderungen dieser Baumschutzsatzung. 

Die Naturdenkmale sind unter Beachtung der zuvor genannten SchutzmaÇnahmen dauerhaft 
zu erhalten. Auf Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Seite 
Fehler! Textmarke nicht definiert. wird verwiesen. 

5.2. Artenschutz 

Bez¿glich des Artenschutzes wird auf Kapitel 7 Landschaftsplanerischer Fachbeitrag , Seite 
23 ff. verwiesen. 

5.3. Anpflanzfestsetzungen 

Bei der Gestaltung des Plangebietes sind auch gestalterische und ºkologische Anforderungen 
zu erf¿llen. Zur Gestaltung des Ortsbildes (Raumbildung), Verbesserung des Kleinklimas 
(Beschattung, Schutz vor ¦berhitzung, Staubbindung) sowie Gliederung und Belebung 
(lebendiges Element) grºÇerer versiegelter Flªchen ist die Pflanzung von Bªumen und Hecken 
von herausragender Bedeutung. Daher werden die folgenden Festsetzungen in den B-Plan 
aufgenommen.  

�x Offene PKW-Stellplªtze sind auÇerhalb von Garagengebªuden mit einem hochstªmmigen 
standortgerechten, heimischen Laubbaum je angefangene 5 Stellplªtze zu begr¿nen. Der 
Stammumfang der Bªume muss mindestens 18 cm betragen. Pro Baum ist eine offene 
Vegetationsflªche von mindestens 12 qm freizuhalten. Die Bªume sind gegen ¦berfahren 
mit geeigneten MaÇnahmen zu sch¿tzen. 

Bei der Pflanzung sind heimische, standortgerechte, Bªumen zu verwenden.  

�x Zur Begr¿nung von Frei- und Pausenhofflªchen innerhalb der Gemeinbedarfsflªche ist pro 
1.000 mĮ dieser Flªchen mindestes ein hochstªmmiger standortgerechter, heimischer 
Laubbaum Stammumfang 18 cm in einer mind. 12 mĮ offenen Vegetationsflªche zu 
pflanzen. Weiterhin sind zur Fºrderung der Artenvielfalt die Vegetationsflªchen mit 
regionalen, standortgerechten Pflanzen zu begr¿nen. 

�x Zwischen der Schulflªche und der Bestandswohnbebauung ist eine Eingr¿nung in Form 
einer mind. 1,50 m hohen Hecke unter folgenden MaÇgaben vorgesehen: 
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Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flªche zum Anpflanzen von Bªumen, 
Strªuchern und sonstigen Gehºlzen ist eine mind. 1,50 m hohe, heimische, 
standortgerechte Laubgehºlzhecke auf einem mind. 3,00 m breiten offenen 
Vegetationsstreifen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgªngige Gehºlze sind durch 
entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  

Gehºlzpflanzungen sind im Abstand von maximal 1,00 m zueinander und mit mindestens 
2x verpflanzter Ware vorzunehmen. Bestandsgehºlze kºnnen in die Laubgehºlzhecke 
integriert werden. 

�x Es wird auf die Pflanzliste im Kapitel 11.2, Seite 48 verwiesen. Zudem wird die Pflanzung 
verschiedener Arten empfohlen. 

5.4. Energieeinsparung/ Umweltvorsorge 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Halstenbek hat am 17.01.2022 fraktions¿bergreifend 
und einstimmig beschlossen, binnen eines Jahres einen Klimaaktionsplan f¿r Halstenbek zur 
Erreichung der Klimaneutralitªt bis zum Jahr 2030 zu erstellen. Energieeinsparung und das 
Erreichen von Klimaneutralitªt sind stªdtebauliche Ziele, die den Grundsªtzen und Zielen der 
Bauleitplanung gemªÇ Ä 1 BauGB entsprechen. Energieeinsparung und Klimaneutralitªt 
haben auch einen unmittelbaren Bezug zum ºrtlichen Klima, denn auch Halstenbek ist 
zunehmend von Extremwetterlagen wie hªufigen Starkregen oder langanhaltenden 
Trockenperioden mit negativen Folgen f¿r das Wohl der Allgemeinheit betroffen. 

Daraus wird das stªdtebauliche Erfordernis zur Festsetzung der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie bei Neubauten abgeleitet. Die Festsetzung greift zwar in die Baufreiheit ein, 
sie dient aber dem Wohl der Allgemeinheit und ist auch unter Beachtung des Grundsatzes der 
VerhªltnismªÇigkeit und unter Ber¿cksichtigung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit f¿r den 
Einzelnen gerechtfertigt. Die Bundesregierung fºrdert den Klimaschutz u.a. mit dem 
Klimaschutz-Sofortprogramm 2022 finanziell. 

Aus Gr¿nden der Umweltvorsorge und des aktiven Klimaschutzes werden daher beim 
Neubau/ Umbau von Gebªuden bauliche MaÇnahmen f¿r den Einsatz erneuerbarer Energien 
(regenerative Energiesysteme) wie insbesondere Solarenergie nach Ä 9 Abs. 1 Nr. 23 b 
BauGB (Solarfestsetzung) festgesetzt.  

�x Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind bei Neubauten die nutzbaren 
Dachflªchen der Gebªude und baulichen Anlagen innerhalb der ¿berbaubaren 
Grundst¿cksflªchen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen und Solaranlagen zur 
Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflªche). 
Werden auf einem Dach Solarwªrmekollektoren installiert, so kann die hiervon 
beanspruchte Flªche auf die zu realisierende Solarmindestflªche angerechnet werden. 

�x Zudem sind im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans bei Neubauten die 
nutzbaren Dachflªchen der Gebªude und baulichen Anlagen innerhalb der ¿berbaubaren 
Grundst¿cksflªchen zu mindestens 50 % zu begr¿nen. Hierf¿r sind die Dachflªchen mit 
einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 
extensiv zu begr¿nen. Intensivbegr¿nte Dachflªchen sind ebenfalls zulªssig. 

F¿r die Dachbegr¿nung sind die Dachflªchen mit einem mindestens 12 cm starken 
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begr¿nen. 
Intensivbegr¿nte Dachflªchen sind ebenfalls zulªssig. 

Bei mehreren Gebªuden auf einem Baugrundst¿ck gilt der vorgenannte Mindestwert von 
50% f¿r den Mittelwert, bezogen auf die Gesamtheit aller anrechenbaren Dachflªchen des 
betroffenen Grundst¿cks. Die Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien und die 
Dachbegr¿nung sind ggf. vertrªglich miteinander zu kombinieren. Zur Veranschaulichung, 
wie die Kombination beider Anlagen aussehen kann, wird auf die Ausz¿ge aus der BuGG-
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Fachinformation ĂSolar-Gr¿ndachò verwiesen, einsehbar unter folgendem Link: 
https://www.bund-lemgo.de/download/FB_Solar_Gruendach_int.pdf. 

Inhaltlich kann eine Dachbegr¿nung ab einer Substrathºhe von 12 cm nat¿rliche 
Bodenfunktionen (als Pflanzenstandort, Niederschlagswasseraufnahme und verzºgerte 
Abgabe, Verbesserung des Kleinklimas, u.a.) ¿bernehmen. Damit die so beschriebenen 
Wirkungen in Hinblick auf die nat¿rlichen Bodenfunktionen auch Eintreten und dauerhaft 
erhalten werden kºnnen, werden weitere Spezifikationen f¿r die ĂSubstratqualitªtenñ 
ausgef¿hrt. 

Folgendes soll u.a. verhindert werden: Substrate, die einen Nªhrstoff¿berschuss 
enthalten, geben diesen ¿ber das von Dach laufende Niederschlagswasser ab. Sofern 
keine ĂNªhrstoffr¿ckhaltung- und/ oder Abbauleistungñ in den Niederschlagsr¿cksystemen 
erfolgt/vorgesehen wird, ist mit dem so an Nªhrstoffen angereicherten 
Niederschlagswasser eine ¦berd¿ngung der nachfolgenden Gewªsser unvermeidlich. 

Von daher sind f¿r die Dachbegr¿nung ausschlieÇlich Substrate zu verwenden, die ¿ber 
gute Nªhrstoff- und Wasserspeichereigenschaften verf¿gen und keine Schadstoffe 
freisetzen. Die Vorgaben der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau (FLL) - f¿r Dachbegr¿nungen sind einzuhalten. 

Die gesetzlichen Standards zur Energieeinsparung und die entsprechenden MaÇnahmen sind 
einzuhalten. Es wird empfohlen, dar¿berhinausgehend weitergehende MaÇnahmen, die einen 
Primªrenergiebedarf gegen¿ber GEG 2019 / EnEV-Standard um 30 Prozent unterschreiten, 
anzustreben.  

Eine kompakte Bauform mit einem niedrigen A/V Verhªltnisses (Oberflªche-zu-Volumen-
Verhªltnis) ist anzustreben. Je kleiner das A/V-Verhªltnis ist, umso geringer ist der 
Energiebedarf. Eine verdichtete Bauform mit Flach-, Pult- oder Satteldach und geringen Vor- 
und R¿ckspr¿ngen der AuÇenflªche ermºglichen einen geringen Energiebedarf. 

Weitere MaÇnahmen zur Reduktion von schªdlichen Klimagasen sind zum Beispiel: 
Ladepunkte f¿r Elektro-PKW, Elektro-Roller und Elektro-Fahrrªder. Diese liefern einen 
positiven Beitrag zum Klimaschutz durch die Reduktion der COĮ-Emissionen. 

Die Versorgung mit Warmwasser und Heizungsenergie ist durch den Einsatz von 
Blockheizkraftwerk mit Brennstoffzellentechnologie und Stromspeicher per Hausakku 
zukunftsfªhig und nachhaltig sowie klimaschonend und nahezu COĮ-neutral. 

Weiterhin wird der Einsatz von nat¿rlichen, nachhaltigen Baustoffen empfohlen. Beton mit oder 
ohne Stahlarmierung ist um ein Vielfaches schªdlicher f¿r die Klimabilanz als zum Beispiel 
Kalksandsteine oder Holz. Sowohl der Beton als auch der Stahl sind hochgradig 
treibhausgasrelevant. Beton besteht zu groÇen Teilen aus Zement. Dieser kommt in der Natur 
nicht vor und muss in Werken gebrannt werden. Dabei entweicht Kohlenstoff. Sowohl bei Stahl 
als auch bei Zement sind die Abfallprodukte Kohlendioxid und andere Treibhausgase wie 
Methan und Lachgas, die noch klimarelevanter sind als CO2. 

ĂSchotter- und Kiesgªrtenñ werden in Deutschland immer beliebter. Sie enthalten jedoch meist 
nur wenig oder gar keine Pflanzen. Gerade Vorgªrten und kleine Gr¿nflªchen haben eine 
besondere Bedeutung f¿r die Artenvielfalt und das Klima in der Stadt. Der Naturschutzbund 
Deutschland ist der ¦berzeugung, dass sie sogenannte ºkologische Trittsteine f¿r 
Pflanzenarten, Insekten und Vºgel bilden, die auf der Suche nach Nahrung und Nistplªtzen 
von Trittstein zu Trittstein wandern. Gr¿nflªchen liefern saubere, frische Luft. Kies- und 
Steinflªchen heizen sich dagegen stªrker auf, speichern Wªrme und strahlen sie wieder ab. 
Aus gestalterischen Gr¿nden und zum Vorteil des Naturschutzes und des Gemeindeklimas 
sollten ĂSchottervorgªrtenñ daher vermieden werden ausgeschlossen. 

Die historischen und aktuellen Belastungen f¿r den Boden sind zahlreich. Zum einen wird der 
Boden durch viele unterschiedliche Stoffe belastet, wie toxische Elemente und Verbindungen 
sowie Nªhrstoffe. Zum anderen beeintrªchtigt vor allem die Bebauung unseren Boden, die 
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immer mit totalem Verlust seiner nat¿rlichen Funktion verbunden ist. Boden ist nicht beliebig 
vermehrbar oder erneuerbar, so dass die flªchenhafte Zerstºrung des Bodens trotz 
SanierungsmaÇnahmen nicht wieder r¿ckgªngig zu machen ist. Daher gilt der Grundsatz der 
Vorsorge.  

Der Schutz des Mutterbodens ist im Baugesetzbuch verankert. So ist nach Ä 202 BauGB bei 
der Errichtung und  nderung baulicher Anlagen der Mutterboden in nutzbarem Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu sch¿tzen.  

Der anfallende Bodenaushub ist nach Mºglichkeit auf dem Grundst¿ck weiter zu nutzen. Dies 
senkt den ºkologischen FuÇabdruck, da der Boden nicht zu anderen Flªchen oder zur 
Entsorgung transportiert werden muss. Sofern der Erdaushub nicht auf dem Grundst¿ck oder 
an anderer geeigneter Stelle wieder verwertet werden kann, ist dieser nach den geltenden 
Rechtsprechungen sachgerecht zu entsorgen. Dies sollte jedoch aus Gr¿nden der 
Nachhaltigkeit, die letzte Mºglichkeit darstellen. 

Der Gemeinde wird in dem Zusammenhang regelmªÇig ein Bodenmanagementkonzept von 
der unteren Bodenschutzbehºrde empfohlen. Was bei der ErschlieÇung in Bezug auf den 
Bodenschutz dabei von der Gemeinde im Vorwege zu planen und umzusetzen ist, ist im 
Leitfaden vorsorgender Bodenschutz auf der Internet des Kreises Pinneberg nachzulesen. 

Mit dem Schutz des Bodens geht auch die Verringerung versiegelter Flªchen im Bereich der 
Zuwegungen und Stellplªtze einher. Zur Versickerung des Regenwassers und Bel¿ftung des 
Bodens als Lebensraum f¿r Kleinstlebewesen sollten diese mºglichst offen angelegt werden 
z.B. in Form von Rasengittersteinen oder Rasenlinern.  

Der Regenwasserversickerung auf dem Grundst¿ck ist Vorrang vor der Einleitung ins 
Ortsentwªsserungsnetz zu geben. In Bezug auf Starkregenereignisse wird jedoch auch eine 
ausreichende Regenretention empfohlen. In Kombination mit einer unterirdischen Zisterne 
kann das Regenwasser aufgefangen und f¿r die Gartenbewªsserung unter Verringerung des 
Trinkwasserbrauchs und der Wasserkosten sinnvoll genutzt werden.  
 

6. ¥rtliche Bauvorschriften  

Zur Eingr¿nung des Plangebietes und zugunsten des Ortsbildes, sind Vorschriften ¿ber die 
Gestaltung entwickelt worden, die jedoch ein groÇes MaÇ an individuellem Spielraum 
zulassen. Durch die Gestaltungsfestsetzungen werden optische Stºrungen vermieden und die 
Erhaltung eines einheitlichen und geschlossenen Erscheinungsbildes gewªhrleistet. Diese 
Regelungen werden gemªÇ Ä 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Ä 86 Landesbauordnung Schleswig-
Holstein aufgenommen.  

6.1. Einfriedungen 

Zur Gestaltung des StraÇenbildes sind nur begr¿nte Einfriedungen in Form von Hecken mit 
dahinter liegenden Zªunen erlaubt. Zulªssig sind: 

�x Laubgehºlzhecken mindestens 0,5 m entfernt von der Grundst¿cksgrenze in einer 
Hºhe von mind. 1,00 m auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen 
Vegetationsstreifen. Zªune sind nicht zwischen Hecke und Grundst¿cksgrenze 
zulªssig. Die Heckenhºhe hat mindestens der Zaunhºhe zu entsprechen.  

�x Eine dichte Berankung der Zªune mit mindestens 1 Kletter- oder Schlingpflanze pro 
laufendem Meter auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen.  
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Die jeweiligen Hºhen werden gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nªchstgelegenen 
ºffentlichen Verkehrsflªche vor dem Baugrundst¿ck (in Grundst¿cks- und Fahrbahnmitte). 

Bei Grundst¿ckszufahrten und in den Sichtdreiecken von ºffentlichen StraÇen, darf von den 
Festsetzungen abgewichen werden. 

Es sind heimische, standortgerechte Laubgehºlze zu verwenden.  

Hinweis: Es wird auf die Pflanzliste im Kapitel 11.2, Seite 48 verwiesen. Zudem wird die 
Pflanzung verschiedener Arten empfohlen. 

6.2. Unversiegelter Grundst¿cksanteil  

ĂSchotter- und Kiesgªrtenñ werden in Deutschland immer beliebter. Sie enthalten jedoch meist 
nur wenig oder gar keine Pflanzen. Gerade Vorgªrten und kleine Gr¿nflªchen haben eine 
besondere Bedeutung f¿r die Artenvielfalt und das Klima in der Stadt. Der Naturschutzbund 
Deutschland ist der ¦berzeugung, dass sie sogenannte ºkologische Trittsteine f¿r 
Pflanzenarten, Insekten und Vºgel bilden, die auf der Suche nach Nahrung und Nistplªtzen 
von Trittstein zu Trittstein wandern. Gr¿nflªchen liefern saubere, frische Luft. Kies- und 
Steinflªchen heizen sich dagegen stªrker auf, speichern Wªrme und strahlen sie wieder ab. 
Aus gestalterischen Gr¿nden und zum Vorteil des Naturschutzes und des Gemeindeklimas 
werden ĂSchottergªrtenñ daher wie folgt ausgeschlossen: 

Die Grundst¿cksflªchen sind, soweit diese nicht f¿r eine andere zulªssige Verwendung 
benºtigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Vegetationsschicht 
(beispielsweise mit insektenfreundlichen Wiesenmischungen, heimischen Gehºlzen, Rasen 
etc.). anzulegen, zu begr¿nen und dauerhaft zu unterhalten.  

Flªchenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergªrten, Steinbeete sowie 
Durchwurzelungsschutzfolien oder ein Geotextil sind unzulªssig. 

 

7. Landschaftsplanerischer Fachbeitrag  

Erstellt von: G¿nther & Pollok Landschaftsplanung, Itzehoe, Stand30. September 2022   

7.1. Ausgangssituation 

Die Gemeinde Halstenbek hat die dringend notwendige Erweiterung der Grund- und 
Gemeinschaftsschule an der Bek festgestellt und daher am 30.09.2019 f¿r ein ca. 0,8 ha 
groÇes Plangebiet den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 83 gefasst. Es soll 
so die planungsrechtliche Voraussetzung geschaffen werden f¿r die Verbesserung des 
Raumangebots; derzeit wird von 1.500 qm Nutzflªche zzgl. der Verkehrsflªchen 
ausgegangen.  

GemªÇ des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung Halstenbek vom 30.09.2019 
wird f¿r den genannten Bereich der Bebauungsplan Nr. 83 unter Anwendung des Ä 13a als so 
genannter Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt, wobei folgende Planungsziele 
verfolgt werden: 

�x Festsetzung eines Gemeinbedarfsflªche 

�x Erhaltung des sch¿tzenswerten Baumbestands 
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Es werden somit 2 Bªume, die als Naturdenkmale bestehen, gekennzeichnet und 
Festsetzungen zur Erhaltung des straÇennahen Baumbestands entlang der FeldstraÇe 
getroffen.  

Die vorhandene Bebauung im Nordwesten des Plangeltungsbereichs (2 Gebªude f¿r eine 
gemischte Nutzung) wird erhalten.  

Zur Gliederung wird zwischen der Gemeinbedarfsflªche und dem Mischgebiet ein Streifen zum 
Anpflanzen von Hecken vorgesehen. 

Die Gemeinbedarfsflªche ist f¿r die Zweckbestimmungen ĂSchuleñ, Ăsportlichen Zwecken 
dienende Gebªude und Einrichtungenñ, Sozialen Zwecken dienende Gebªude und 
Einrichtungen sowie Ăkulturellen Zwecken dienende Gebªude und Einrichtungenñ vorgesehen, 
um hier mºglichst vielfªltige Nutzungen realisieren zu kºnnen, so dass auch dem 
Gemeinbedarf ¿ber die reine Nutzung f¿r schulische Zwecke hinaus entsprochen werden 
kann. 

Es werden folgende Festzungen f¿r die beiden Baugebiete festgesetzt: 

Festsetzung  Flªche f¿r Gemeinbedarf Mischgebiet 

Grundflªchenzahl GRZ 0,8 0,4 

Zusªtzliche Versiegelung ¿ber 
GRZ hinaus zulªssig? 

Ja, bis max. 80% 
Gesamtversiegelung 

Ja, bis max. 60 %  
Gesamtversiegelung 

Max. Anzahl Vollgeschosse 3 2 

Max. Gebªudehºhe ¿ber 
Bezugspunkt 

15,0 m 12,5 m 

Im Flªchennutzungsplan ist das Plangebiet als gemischte Bauflªche dargestellt, so dass eine 
entsprechende Berichtigung erforderlich ist. 

An der ºstlichen Plangebietsseite wird ein ca. 5 m breiter Streifenaus dem Geltungsbereich 
des Bebauungsplan Nr. 73 in den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 83 einbezogen, um hier 
anstelle eines Gr¿nstreifens - f¿r den bisher eine Entwicklung als Wiese vorgesehen ist - eine 
zusammenhªngende Gemeinbedarfsflªche f¿r eine flexiblere schulische und bauliche 
Nutzung zur Verf¿gung zu haben. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 83 ist - wie oben beschrieben und den 
Darstellungen zu entnehmen ist - weitestgehend bebaut und stªdtebaulich geprªgt bzw. im 
baulichen Zusammenhang liegend, so dass der Plangeltungsbereich durch die Gemeinde 
Halstenbek vollstªndig dem so genannten Innenbereich nach Ä 34 BauGB zugeordnet wird.  

Die Planaufstellung erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach Ä 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren, da keine UVP-Pflichtigkeit besteht, da keine Anhaltspunkte f¿r eine 
Beeintrªchtigung der in Ä 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzg¿ter besteht (�Ö eine 
Betroffenheit eines Natura-2000-Gebietes ist nicht erkennbar) und da keine Anhaltspunkte 
daf¿r bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfªllen nach Ä 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Die festgesetzte Grundflªche in dem Plangebiet 
betrªgt weniger als 20.000 mĮ und es wurde unter Beachtung der Kriterien aus Anlage 2 zu Ä 
13a Abs.1 BauGB von der Gemeinde Halstenbek festgestellt, dass alle zu erwarten 
Auswirkungen auf die Umweltbelange durch geeignete MaÇnahmen soweit vermieden, 
minimiert und ansonsten kompensiert werden kºnnen, dass nach Umsetzung der Planung 
keine erheblichen Umweltbeeintrªchtigen verbleiben werden (s. Kapitel 7.5, Seite 40). 
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Abbildung 8 - unmaÇstªbliche Verkleinerung des B-Plan-Entwurfs f¿r das Plangebiet  

7.2. Aufgabenstellung 

In diesem landschaftsplanerischen Fachbeitrag wird dargelegt, welche Auswirkungen die 
Planung bzw. die Planrealisierung hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung hat und es sollen Umfang und Art der zuzuordnenden MaÇnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation ermittelt und benannt werden. Trotz der Lage im 
bauplanungsrechtlichen Innenbereich kºnnen dieses grundsªtzlich vor allem zu beachtende 
Aspekte gesch¿tzter Biotope / Einzelstrukturen und des Artenschutzes sein. 

7.3. Auswirkungen der Planung / Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Demzufolge werden Ergªnzungen und  nderungen der bisherigen Bebauung zu keinen 
kompensationspflichtigen Eingriffen in das Schutzgut Boden f¿hren, solange f¿r die geplanten 
Gebªude und alle sonstigen Versiegelungsflªchen einschlieÇlich der Nebenanlagen, 
Terrassen, Stellplªtze etc. sich in dem Rahmen bewegen, wie er bereits heute zulªssig wªre. 
Dies ist im Bereich des Mischgebietes durch einen Gesamtanteil an versiegelbarer Flªche von 
maximal 60 % (=> GRZ 0,4 zzgl. 50 f¿r Nabenanlagen) der Fall. F¿r Gemeinbedarfsflªchen 
muss zwar nicht zwingend ein GRZ-Wert festgesetzt werden, jedoch wird in diesem 
Planungsfall eine GRZ von 0,8 festgesetzt, um zu verdeutlichen, dass ein Teil des Plangebiets 
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nicht versiegelt werden soll, damit das anfallende Niederschlagswasser berechnet und damit 
dem Schutz der als Naturdenkmale ausgewiesenen GroÇbªume entsprochen werden kann. 
Die Festsetzungen einer konkreten Baugrenze wird nicht vorgenommen, um hier f¿r die noch 
offene Objektplanung (=> Schulgebªude mit zugehºrigen Funktionsflªchen) einen geeigneten 
Gestaltungsraum zu geben und zugleich das Schutzerfordernis der Naturdenkmale zu 
ber¿cksichtigen. 

Auswirkungen der Planung auf Schutzgebiete / gesch¿tzte Landschaftselemente 

Im Plangebiet sind 2 GroÇbªume als Naturdenkmale gemªÇ Ä 28 BNatSchG / Ä 17 LNatSchG 
vorhanden: 

  

 

Im Plangebiet besteht kein weiteres Schutzgebiet gemªÇ Ä 23 bis Ä 29 BNatSchG oder gemªÇ 
des LNatSchG  

Innerhalb eines mind. 3 km messenden Umkreises ist weder ein FFH-Gebiet noch ein EU-
Vogelschutzgebiet vorhanden, so dass eine darstellbare beeintrªchtigende Wirkung auf ein 
solches NATURA-2000-Gebiet nicht zu erwarten ist. 

F¿r die Gemeinde Halstenbek besteht die ĂSatzung der Gemeinde Halstenbek zum Schutz 
des Baumbestandes - Baumschutzsatzung - in der Fassung vom 12.07.2022, in Kraft getreten 
am 13.07.2022. Nach Ä 3 der Baumschutzsatzung sind folgende Bªume gesch¿tzt:  

Alle Laubbªume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm (Durchmesser 19 cm) 
sowie alle Nadelbªume mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm (Durchmesser 25 
cm), gemessen in einer Hºhe von 100 cm ¿ber dem Erdboden. Liegt der Kronenansatz 
unter dieser Hºhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter maÇgebend. 

Langsam wachsende Arten sind gesch¿tzt ab einem Mindeststammumfang von 30 cm 
(Durchmesser 9,5 cm) gemessen in einer Hºhe von 100 cm ¿ber dem Erdboden. Beispiele 
f¿r gesch¿tzte, langsam wachsende Baumarten sind als Anlage der Satzung beigef¿gt. 



Gemeinde Halstenbek - Begr¿ndung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 83  Seite 27 

HAL21001_11004_Begr¿ndung 

Mehrstªmmige Bªume der [é] Baumarten sind gesch¿tzt, wobei hier der Gesamtumfang 
aller Stªmme, gemessen in einer Hºhe von 100 cm ¿ber dem Erdboden, maÇgebend ist, 
und sofern jedoch mindestens ein Stamm die Hªlfte des jeweiligen Schutzumfanges 
aufweist. 

Abweichend von Ä 3 Abs. 1 gilt diese Satzung ohne R¿cksicht auf den Stammumfang f¿r 
Ersatzpflanzungen nach Ä 8 Abs. 2 und Ä 9 Abs. 1 der Baumschutzsatzung sowie f¿r Bªume, 
die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplans zu erhalten oder anzupflanzen sind. 

(3) Nicht unter diese Satzung fallen: 

(a) Bªume in Baumschulen und Gªrtnereien, die dem Erwerbszweck dieser Betriebe 
dienen 

(b) Bªume auf Waldflªchen im Sinne des Bundes- und Landeswaldgesetzes 

(c) Scheinzypressen (Gattung Chamaecyparis) 

(d) Lebensbªume (Gattung Thuja) 

(e) Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) 

(f) Obstbªume: Apfel (Malus domestica), Birne (Pyrus communis), Kirsche (Prunus 
avium und Prunus cerasus), Pflaume, Zwetschge, Mirabelle und Reneklode (Prunus 
domestica), Pfirsich (Prunus persica), Aprikose (Prunus armeniaca), Nektarine 
(Prunus nucipersica), Quitte (Cydo-nia oblonga) und Haselnuss (Coryllus avellana) 

(g) Wild- und Zierobst 

Unber¿hrt von dieser Satzung bleiben Schutzbestimmungen anderer Gesetze und 
Verordnungen. 

Im Zuge der ºrtlichen Vermessung (Dipl.-Ing. Martin Felshart, aufgenommen 09.12.2021) 
wurden folgende GroÇbªume festgehalten und diese werden auch in der Planzeichnung 
dargestellt: 
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Nummer / Baumart [ca. m] 
Stammdurchmesse

r 

[ca. m] 
Kronendurchmess

er 

Hinweis 

1    Linde 0,3 10 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 

2    Kiefer 0,5 8 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 

3    Kiefer 0,3 8 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 

4    Roteiche 0,55 16  

5    Eiche 1,0 19 ortsbildprªgend 

6    Eiche 0,5 10 ortsbildprªgend 

7    Eiche 0,7 17 ortsbildprªgend 

8    Eiche 0,7 16 ortsbildprªgend 

9    Eiche 0,8 13 ortsbildprªgend 

1 

2 
3 

4 

5 

6 7 

8 

9 10 11 

12 

13 

14 

15 

17 

16 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
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10  Linde 0,6  12 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 
ortsbildprªgend 

11  Linde 0,8 15 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 
ortsbildprªgend 

12  Linde 0,6 16 AuÇerhalb 
Plangeltungsbereich 
stehend 
ortsbildprªgend 

13  Eiche 0,9 11 ortsbildprªgend 

14  Eiche 0,9 18 ortsbildprªgend 

15  Eiche 1,2 16 ortsbildprªgend 

16  Eiche 0,7 13 ortsbildprªgend 

17  Eiche 0,7 8 ortsbildprªgend 

18  Rosskastanie 0,8 12 ortsbildprªgend 

19  Eiche 1,4 20 Naturdenkmal 
ortsbildprªgend 

20  Birke 0,3 9  

21  Birke 0,2 6  

22  Birke 0,4 13  

23  Rotbuche 1,1 20 Naturdenkmal 
ortsbildprªgend 

 

Die gemªÇ der Baumschutzsatzung gesch¿tzten Bªume sind im Zuge der Planrealisierung zu 
beachten. Auf dem Flurst¿ck 155/31 sind ¿ber die im Rahmen der Vermessung erfassten 
hinaus weitere Gehºlze einschlieÇlich diverser Obstbªume vorhanden (letztere fallen nicht 
unter die Schutzbestimmungen der gemeindlichen Baumschutzsatzung). Die mit den 
Kronentraufbereichen in den Geltungsbereich ragenden Bªume sind im Zuge der Planung 
bzw. der Planrealisierung zu beachten.  

Landschafts- bzw. ortsbildprªgende Bªume nach Ä 8 Abs. 1 Nr. 9 gemªÇ dem Erlass 
ĂDurchf¿hrungsbestimmungen zum Knickschutzñ vom 20.01.2017, Ziffer 3.4, sind auch in der 
obigen Tabelle benannt. Dabei handelt es sich um Bªume ab ca. 0,6 m Stammdurchmesser 
und aufgrund der Wirkung als Gesamtheit die zusammenhªngende Baumreihe entlang der 
FeldstraÇe.  

Da die sonstigen Bªume (Stammumfang < 2 m) nicht orts- bzw. landschaftsbildprªgend sind, 
und da gemªÇ Ä 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe (hier: nach Ä 8 Abs. 1 Nr. 9 LNatSchG => 
die Beseitigung von ortsbildprªgenden oder landschaftsbildprªgenden Bªumen) als vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulªssig gelten, entsteht durch den mºglichen Verlust 
der nicht prªgenden Bªume infolge der Aufstellung und Realisierung des Bebauungsplans 
kein Kompensationserfordernis, dass ¿ber die Bestimmungen der seit dem 13.07.2022 
wirksamen kommunalen Baumschutzsatzung hinausgeht. Dennoch sind grundsªtzlich 
MaÇnahmen zur Minimierung und Vermeidung von Eingriffen umzusetzen, um die 
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Voraussetzungen f¿r eine Erhaltung der Bªume innerhalb des Plangeltungsbereichs und in 
dessen Nªhe zu schaffen. 

Ausnahmen von den Schutzbestimmungen der Baumschutzsatzung sind in deren Ä 6 
dargelegt und z. B. mºglich, wenn das Verbot zu einer besonderen Hªrte f¿hren w¿rde und 
die Ausnahme mit den ºffentlichen Belangen vereinbar ist. GemªÇ Ä 7 der 
Baumschutzsatzung entscheidet die Gemeinde Halstenbek ¿ber die Ausnahme. 

Knicks und andere flªchenhafte gemªÇ Ä 30 Abs. 2 BNatSchG und / oder Ä 21 Abs. 1 
LNatSchG gesetzlich gesch¿tzte Biotope wie naturnahe Gewªsser sind im Plangebiet oder 
unmittelbar angrenzend und somit auf das Plangebiet wirkend nicht vorhanden.  

Auch ist keine Waldflªche in der Nªhe des Plangeltungsbereichs vorhanden. 

Zur Sicherung und Entwicklung einer Durchgr¿nung setzt die Gemeinde Halstenbek fest, dass 
in den Baugebieten folgende Gehºlzpflanzungen herzustellen und dauerhaft zu erhalten sind; 
Abgªnge sind innerhalb des auf den Verlust folgenden Winterhalbjahres nachzupflanzen:  

�x Stellplatzbegr¿nung: 

Offene PKW-Stellplªtze auÇerhalb von Garagengebªuden sind mit einem 
hochstªmmigen standortgerechten, heimischen Laubbaum je angefangene 5 
Stellplªtze zu begr¿nen. Der Stammumfang der Bªume muss mindestens 18 cm 
betragen. Pro Baum ist eine offene Vegetationsflªche von mindestens 12 qm 
freizuhalten. Die Bªume sind gegen ¦berfahren mit geeigneten MaÇnahmen zu 
sch¿tzen. 

Bei der Pflanzung sind heimische, standortgerechte Bªume gemªÇ der der Anlage 1 
und 2 der Baumschutzsatzung der Gemeinde Halstenbek (2022)  zu verwenden, wobei 
vorzugsweise klein und mittelkronige Bªume ausgewªhlt werden sollen. 

�x Begr¿nung der (Schul-)Hofflªchen 

Zur Begr¿nung von Frei- und Pausenhofflªchen innerhalb der Gemeinbedarfsflªche ist 
pro 1.000 mĮ dieser Flªchen mindestes ein hochstªmmiger standortgerechter, 
heimischer Laubbaum Stammumfang 18 cm in einer mind. 12 mĮ offenen 
Vegetationsflªche zu pflanzen.  

�x Heckenanpflanzungen 

Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flªche zum Anpflanzen von Bªumen, 
Strªuchern und sonstigen Gehºlzen ist eine mind. 1,50 m hohe, heimische, 
standortgerechte Laubgehºlzhecke auf einem mind. 3,00 m breiten offenen 
Vegetationsstreifen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgªngige Gehºlze sind 
durch entsprechende Neupflanzungen zu ersetzen.  

Gehºlzpflanzungen sind im Abstand von maximal 1,00 m zueinander und mit 
mindestens 2x verpflanzter Ware vorzunehmen. Bestandsgehºlze kºnnen in die 
Laubgehºlzhecke integriert werden. 

Bei der Pflanzung sollten unterschiedliche Arten aus der unten folgenden Artenliste 
verwendet werden. 

Arten f¿r die Heckenpflanzung: 
Feldahorn (Acer campestre) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Hasel (Corylus avellana) 
WeiÇdorn (Crataegus monogyna) 
Holzapfel (Malus sylvestris) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Kirschpflaume (Prunus cerasifera) 



Gemeinde Halstenbek - Begr¿ndung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 83  Seite 31 

HAL21001_11004_Begr¿ndung 

Schlehe (Prunus spinosa) 
Gemeine Holzbirne (Pyrus communis) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Vogelbeere (Sorbus aucuparia) 
 

Da das Plangebiet f¿r den schulischen Betrieb vorgesehen ist, ist zur Vermeidung von 
unbeabsichtigten Vergiftungen, auf giftige Pflanzen zu verzichten. 

Die Bªume an der FeldstraÇe werden in der Planzeichnung des Bebauungsplans mit einer 
MaÇnahmenflªche festgesetzt. Weiterhin fallen einzelne Bªume unter die gemeindliche 
Baumschutzsatzung, sodass f¿r diese im Fall einer mºglichen Beeintrªchtigung eine 
Einzelfallpr¿fung und -entscheidung durch die Gemeinde Halstenbek erforderlich wird. 

Im gesamten Plangebiet werden zudem voraussichtlich besondere MaÇnahmen zur Erhaltung 
von Bªumen im Fall von baulichen MaÇnahmen umzusetzen sein, damit die Stªmme, Kronen 
und Wurzelbereiche so erhalten, gepflegt und behandelt werden, dass die Vitalitªt nicht 
erheblich eingeschrªnkt wird.  

Auswirkungen der Planung auf die Belange des Artenschutzes 

Es ist sicherzustellen, dass die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des Ä 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht verletzt werden. 

Danach ist es verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders gesch¿tzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu tºten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschªdigen oder zu zerstºren. 

2. wild lebende Tiere der streng gesch¿tzten Arten und der europªischen Vogelarten 
wªhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, ¦berwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich zu stºren; eine erhebliche Stºrung liegt vor, wenn sich durch die Stºrung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestªtten der wild lebenden Tiere der besonders gesch¿tzten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschªdigen oder zu zerstºren.ñ 

4. wild lebende Pflanzen der besonders gesch¿tzten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschªdigen oder zu zerstºren. 

Als Grundlage der durchzuf¿hrenden artenschutzrechtlichen Pr¿fung, die durch das B¿ro 
Bioplan Hammerich, Hinsch & Partner (Bioplan PartG) als Artenschutzbericht in Form einer 
erweiterten Potenzialanalyse ausgearbeitet wurde, wurden die zu erwartenden Auswirkungen 
auf die Belange des Artenschutzes gepr¿ft, sodass Verletzungen der artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbote nicht zu erwarten sein werden. Als bewertungs- und somit planungsrelevante 
Artengruppen wurden Fledermªuse und europªische Vogelarten ermittelt. 

Daf¿r werden nicht nur lokale Vorkenntnisse aus der Erstellung des Bebauungsplans Nr. 73 
genutzt (erstellt durch Bioplan 2009), sondern Bioplan PartG hat derzeit verf¿gbare 
Bestandsinformationen des LLUR-SH ebenso aufgenommen wie Daten aus aktuellen 
Bestandserfassungen von Brutvºgeln und Fledermªusen. F¿r beide Artengruppen werden je 
2 Begehungen / Erfassungen in 2022 durchgef¿hrt. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund der 
Eigentumsverhªltnisse bisher ein Betreten des Flurst¿cks 155/31 nicht mºglich war. So wurde 
von Rand des Plangeltungsbereichs jeweils auch in das Plangebiet hineingeschaut, was nach 
Auffassung des Gutachterb¿ros und der Gemeinde Halstenbek trotz der eingeschrªnkten 
Erfassungsmºglichkeiten zu hinreichend genauen Untersuchungsergebnissen f¿hrt, die hier 
wie folgt zusammengefasst werden: 



Gemeinde Halstenbek - Begr¿ndung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 83  Seite 32 

HAL21001_11004_Begr¿ndung 

�x Zur Ermittlung der Fledermausvorkommen wurden 2 Gelªndebegehungen und mithilfe 
von je 4 Horchboxen 2 nªchtliche Erhebungen durchgef¿hrt. Ergªnzend erfolgten 
Detektorbegehungen.  

Es wurden f¿nf Fledermausarten nachgewiesen: Zwergfledermaus, M¿ckenfledermaus, 
Rauhautfledermaus, Breitfl¿gelfledermaus, GroÇer Abendsegler sowie Fledermªuse der 
Gattung Myotis, Nyctaloid und Pipistrellus, die nicht auf Artniveau bestimmt werden 
konnten. Fledermausarten sind vor allem an der Nord- und Ostseite des Plangebiets 
festgestellt worden. 

 

 
Abbildung 9 Kennzeichnung der Horchboxenstandorte (aus Bioplan 2022) 

Aufgrund der Kartierungsbedingungen (keine Betretungserlaubnis des Gelªndes) lªsst 
sich nicht endg¿ltig sagen, ob in den Bªumen und Gebªuden Mºglichkeiten f¿r 
Tagesverstecke, Balzreviere und -quartiere von baumbewohnenden Fledermausarten 
vorhanden sind. Ein grundsªtzlicher Quartierbesatz ist trotz der durchgef¿hrten 
Untersuchung dementsprechend nicht auszuschlieÇen. 

Der an der Plangebietsostseite Horchboxenstandort ist als einziger als 
artenschutzrechtlich bedeutendes Jagdhabitat f¿r die Breitfl¿gelfledermaus zu bewerten. 

�x F¿r das Plangebiet wurden 36 Brutvogelarten ermittelt und davon wurden insgesamt 19 
Vogelarten und 1 Nahrungsgast nachgewiesen, von denen zwar keine als gefªhrdet, die 
Dohle aber auf der Vorwarnliste der aktuellen Roten Liste der Brutvºgel Schleswig-
Holsteins aufgef¿hrt wird. Als in Deutschland bestandsgefªhrdete Vogelarten (RL D Ă3ñ) 
treten potenziell Star und aus der bundesweiten Vorwarnliste (RL D ĂVñ) Feldsperling, 
Rauchschwalbe und Grauschnªpper auf ï s. nachfolgende Tabelle (entnommen aus 
Bioplan 2022): 
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Nachgewiesene Arten sind in der obigen Tabelle gelb unterlegt und in Fettdruck kenntlich 
gemacht worden. 

 

GemªÇ Bioplan (2022) sind weitere Vorkommen, z. B. von Haselmaus, Amphibien und 
Reptilien, Nachtkerzenschwªrmer oder anderen gesch¿tzten Arten nach Sichtung der 
verf¿gbaren Grundlageninformationen, der Habitateignung und der Ergebnisse der 
Freilanduntersuchung auszuschlieÇen. 
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Zwar sind im Plangebiet 2 Eichen als Naturdenkmale vorhanden, aber das Plangebiet liegt 
nicht in einem oder an einem flªchenhaften Schutzgebiet gemªÇ ÄÄ 23 bis 29 BNatSchG. 
Auch ein FFH-Gebiet oder ein EU-Vogelschutzgebiet liegt nicht in einer bewertungsrelevanten 
Nªhe, so dass eine Betroffenheit eines Schutzziels einer besonders oder streng gesch¿tzten 
Tierart nicht anzunehmen ist.  

Hinsichtlich der durchzuf¿hrenden artenschutzrechtlichen Pr¿fung ist also eine Pr¿f- und 
MaÇnahmenrelevanz hinsichtlich 5 ermittelter Fledermausarten und Vogelarten der 
ĂKoloniebr¿terñ Star und Dohle, der Vogelgilde der ĂGehºlzbr¿terñ, der Vogelgilde ĂBrutvºgel 
der bodennahen Saum- und Staudenflurenñ sowie der Vogelgilde ĂBrutvºgel menschlicher 
Bautenñ gegeben. 

Es sind die unten in Kapitel 7.4 genannten MaÇnahmen umzusetzen. 

 

Bez¿glich wild lebender Pflanzen ist eine Verletzung des artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbots nach Ä 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG nicht zu besorgen, die ein Vorkommen der 
in diesem Zusammenhang zu sch¿tzenden Pflanzenarten ausgeschlossen werden kann. 
Diese Arten benºtigen sehr spezielle Standorte, die im Plangebiet nicht vorkommen. 

7.4. Vermeidung, Minimierung und Kompensation / Artenschutz 

MaÇnahmen des Baumschutzes / Gehºlzschutzes 

Es sind im Zuge der Planrealisierung folgende MaÇnahmen umzusetzen: 

�� Alle Arbeiten an Gehºlzen einschlieÇlich von Pflegeschnitten und das Ăauf den Stock 
setzenñ von Gehºlzen d¿rfen gemªÇ Ä 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und 
dem letzten Tag des Februars ausgef¿hrt werden. Daher sollten solche Arbeiten im 
Bedarfsfall rechtzeitig vor Beginn der baulichen MaÇnahmen wªhrend des 
Winterhalbjahres ausgef¿hrt werden. 

Von der MaÇgabe ausgenommen sind gemªÇ Ä 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG schonende 
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur 
Gesunderhaltung von Bªumen. 

�� Zum Schutz von GroÇbªumen ist im Zuge der Planung zu pr¿fen, ob die geplante 
Bebauung auch mit einer Erhaltung der Bªume realisiert werden kann. Die auÇerhalb des 
Plangeltungsbereichs aber an dessen Rand stocken GroÇbªume sind ebenso wie weitere 
Bªume, die nicht auf den Plangebietsflªchen wachsen, vor Schªden zu sch¿tzen. Zu 
diesem Zweck sind MaÇnahmen nach DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau 
ï Schutz von Bªumen, Pflanzbestªnden und Vegetationsflªchen bei BaumaÇnahmen) und 
nach der RAS-LP 4 (Richtlinien f¿r die Anlage von StraÇen ï Teil: Landschaftspflege, 
Abschnitt 4: Schutz von Bªumen, Vegetationsbestªnden und Tieren bei BaumaÇnahmen) 
sowie der ZTV-Baumpflege (2006): Zusªtzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien f¿r Baumpflege umzusetzen; dieses sind insbesondere:  

�x Der Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m darf auÇerhalb bestehender 
Zufahrten / Wege / StraÇen / Gebªuden nicht befahren werden, nicht f¿r 
Aufsch¿ttungen oder Abgrabungen und nicht als (Zwischen-)lagerflªche genutzt 
werden, um Schªden an Wurzeln, Stamm und Krone zu vermeiden. 

�x Der zu sch¿tzende Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m bzw. der im 
Rahmen der nachgeordneten Bauantragstellung und -genehmigung gepr¿fte 
Wurzelschutzbereich / Baumschutzbereich ist vor Baubeginn durch einen nicht 
verr¿ckbaren Bauzaun vor Beeintrªchtigungen zu sch¿tzen. 
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�x Bei unvermeidbaren Arbeiten in Nªhe zum Bªumen / GroÇbªumen sind die Stªmme 
der Bªume mit einem effektiven Stammschutz zu versehen, z. B. aus umgelegten 
Drainagerohren mit stabilen Holzbohlen und es sind druckverteilende Bodenplatten (so 
genannte Baggermatratzen o. ª.) auszulegen 

�x Bei unvermeidbaren Arbeiten in Nªhe zum Bªumen / GroÇbªumen sind diese nur mit 
Handschachtung oder Absaugtechnik bei 2,50 m Mindestabstand vom StammfuÇ 
auszuf¿hren.  

�x Sofern beim Aufgraben Starkwurzeln von 2 cm Durchmesser oder mehr auftreten / 
gefunden werden, so sind diese Wurzeln zu erhalten oder ersatzweise sind 
fachgerecht saubere und glatte Schnitte herzustellen und eine fachgerechte 
Wundbehandlung ist vorzunehmen. Es ist nicht zulªssig, z. B. mit einem Bagger oder 
anderem GroÇgerªt Starkwurzeln abzureiÇen. Bei Wurzelverlust ist ein ausgleichender 
Kronenschnitt fachgerecht vorzunehmen.  

�x Gr¿ndungen im Wurzelschutzbereich sollten nur mit Punktfundamenten erfolgen, die 
auÇerhalb der statisch wichtigen Wurzeln errichtet werden (eine vorherige 
Suchschachtung ist dann erforderlich).  

�x Im Rahmen der Baustelleneinweisung, des Baubeginns und voraussichtlich auch 
wªhrend der Bauzeit wird die Einsetzung eines Baumsachverstªndigen oder ggfs. 
einer qualifizierten Umweltbaubegleitung empfohlen zur Sicherstellung der Umsetzung 
der erforderlichen MaÇnahmen zum Schutz der Bªume. 

�x Die freigelegten Wurzeln sind gegen Austrocknung und Frosteinwirkung zu sch¿tzen. 
Stoffe zum Durchl¿ften des Wurzelbereichs m¿ssen eine dauerhafte Durchl¿ftung zur 
Regeneration der geschªdigten Wurzeln sicherstellen. Geeignet sind z.B. GW, GI nach 
DIN 18196.(Weitgestufte Kies-Sand-Gemische (GW) Intermittierend gestufte Kies 
Sand - Gemische (GI)) 

�x Im Anschluss der Bautªtigkeiten sind weitere MaÇnahmen zu treffen, z.B. bei einem 
Sauerstoff-, Nªhrstoff- und Wassermangel - Vertrocknen oder Erfrieren von Wurzeln 
ist eine Durchl¿ftung des Bodens und ggfs. eine Nªhrstoffversorgung vorzunehmen, 
um mºgliche Schªdigungen aufzufangen. 

Gepflanzte und zu erhaltende Bªume sollen in Bereichen mit KFZ-Verkehr mit einem Schutz 
gegen ein ¦berfahren versehen werden. F¿r die Baumscheiben / Baumpflanzbeete wird eine 
Begr¿nung mit standortgerechten regionalen Arten empfohlen, z. B. einer geeigneten Gras- 
und Krªutermischung. 

GemªÇ Ä 6 Abs. 1 Nr. 3 der Baumschutzsatzung kann eine Ausnahme von den Verboten zur 
Beseitigung oder Beschªdigung von Bªumen zugelassen werden f¿r ein Bauvorhaben, auf 
das bauplanungsrechtlich ein Rechtsanspruch besteht und das mit den erforderlichen 
Abstandsflªchen wegen eines Baumes auch bei einer zumutbaren Verªnderung oder 
Verschiebung des Baukºrpers nicht verwirklicht werden kann. Ferner kann gemªÇ Ä 6 Abs. 1 
Nr. 6 der Baumschutzsatzung eine Ausnahme auch dann erteilt werden, wenn das Verbot zu 
einer besonderen Hªrte f¿hren w¿rde und die Ausnahme mit den ºffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Durch die Festsetzung von Baugrenzen f¿r den Bereich des Mischgebiets wird 
davon ausgegangen, dass ein solcher Anspruch auf eine Bebauung gegeben sein wird. Im 
Fall des unvermeidbaren Fortfallens eines gemªÇ der Baumschutzsatzung an sich zu 
erhaltendem Baum ist entsprechend Ä 8 Abs. 1 und 2 der Baumschutzsatzung auf Kosten des 
jeweiligen Vorhabentrªgers ein Ersatzbaum standortgerechter Art von mindestens 14 ï 16 cm 
Stammumfang in 1 m Hºhe ¿ber dem Erdboden gemessen zu pflanzen und auf Dauer zu 
erhalten. Die Ersatzpflanzung ist auf dem Grundst¿ck des Vorhabens herzustellen oder ï falls 
dies in absehbarer Zeit erneut zum Vorliegen eines Ausnahme- oder Befreiungstatbestandes 
f¿hren w¿rde oder aufgrund einer besonderen rªumlichen Enge oder Ver- und 
Entsorgungsleitungen nicht realisierbar sein sollte ï auf einer anderen Flªche innerhalb des 
Gemeindegebietes. 
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MaÇnahmen des Artenschutzes 

Aufgrund der bisher fehlenden Mºglichkeit f¿r das B¿ro Bioplan PartG, das Grundst¿ck zu 
betreten und der damit f¿r eine abschlieÇende Beurteilung verbundenen unzureichenden 
Kartiersituation vor Ort, ist eine Nachkartierung auf dem Grundst¿ck im Vorwege einer 
nachgeordneten Vorhabenplanung / Bauantragstellung unerlªsslich. 

Vogel- und Fledermausvorkommen d¿rfen nicht erheblich beeintrªchtigt werden. 

Zu deren Schutz sind gemªÇ Bioplan (2022) folgende MaÇnahmen umzusetzen bzw. 
MaÇgaben im Zuge der Bauantragstellung und der Bauausf¿hrung einzuhalten: 

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaÇnahmen  

�$�9�������%�D�X�]�H�L�W�H�Q�U�H�J�H�O�X�Q�J���9�|�J�H�O���X�Q�G���)�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H:  

Baumfªllungen von Bªumen mit einem Stammdurchmesser von mehr als 20 cm sind in einem 
Zeitraum durchzuf¿hren, in dem sich nachweislich keine Fledermªuse in den Gehºlzen 
aufhalten. Dieser Zeitraum erstreckt sich vom 01.12. bis zum letzten Tag des Februars des 
Folgejahres. Alle ¿brigen Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Fªllung und Rodung der Gehºlze, 
Beseitigung der Vegetationsstrukturen) sind nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 
letzten Tag des Februars des jeweiligen Folgejahres (d.h. auÇerhalb der Vogelbrutzeit) 
durchzuf¿hren. 

(Achtung: MaÇnahme AV2 ĂBesatzkontrolle winterquartiergeeigneter Bªume éñ und AV3 
ĂGebªude-Um- und R¿ckbautenñ beachten) 

 

�$�9�����%�H�V�D�W�]�N�R�Q�W�U�R�O�O�H���G�H�U���Z�L�Q�W�H�U�T�X�D�U�W�L�H�U�J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q���%�l�X�P�H���Y�R�U���G�H�U���)�l�O�O�X�Q�J������

Sollten Bªume mit einem Stammdurchmesser ab 40 cm gefªllt werden m¿ssen, sind diese 
grundsªtzlich vor der Fªllung auf Hºhlen und Besatz zu ¿berpr¿fen, in denen Fledermªuse (z. 
B. GroÇer Abendsegler, Braunes Langohr) ¿berwintern kºnnten (z. B. mithilfe einer 
endoskopischen Untersuchung). 

 

�$�9�����%�D�X�]�H�L�W�H�Q�U�H�J�H�O�X�Q�J���I�•�U���*�H�E�l�X�G�H���5�•�F�N�E�D�X�W�H�Q�� 

In den betroffenen Gebªuden kann zum gegenwªrtigen Zeitpunkt eine Ganzjahresnutzung 
durch Fledermªuse (z.B. Zwerg-, M¿cken und Breitfl¿gelfledermªuse) nicht ausgeschlossen 
werden. Zur Vermeidung des Tºtungsverbots sind daher alle Gebªude-Um- und R¿ckbauten, 
durch die potenzielle Fledermaus-Ganzjahresquartiere in den Dachbereichen und 
Giebelverschalungen betroffen sein kºnnten, nur in der Zeit vom 15.03. bis 30.04. bzw. vom 
15.08. bis 30.09. zulªssig. Dabei ist bei geplanten R¿ckbauarbeiten im Fr¿hjahr zu 
ber¿cksichtigen, dass zu dieser Zeit bereits die Vogelbrutzeit begonnen hat. Sofern also im 
Fr¿hjahr r¿ckgebaut werden soll, sind bereits im Vorfeld geeignete MaÇnahmen zu treffen, 
dass zu dieser Zeit keine Vºgel in den betreffenden Gebªuden br¿ten kºnnen (z. B. durch 
VergrªmungsmaÇnahmen und eine Umweltbaubegleitung). 

Alternativ zur VermeidungsmaÇnahme AV3 kann wªhrend der Wochenstubenzeit von Mai bis 
Juli auch eine konkrete Bestandserhebung der lokalen Fledermausfauna erfolgen, um in 
Erfahrung zu bringen, ob sich in den betreffenden Gebªuden tatsªchlich 
Wochenstubenquartiere von Gebªudefledermªusen befinden. Ist dies nicht der Fall, besteht 
auch keine Veranlassung von einer Ganzjahresnutzung durch Fledermªuse auszugehen, so 
dass die Ănormalenñ Abrisszeiten f¿r Gebªude in den Wintermonaten von Anfang Dezember 
bis einschlieÇlich Februar zum Tragen kommen kºnnten. 
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Auf den Horchboxen gelang der Nachweis lichtempfindlicher Fledermªuse. Aufgrund 
fehlender Hºhlenbaumuntersuchungen (einschlieÇlich Endoskopie potenzieller Quartiere) 
kann ein Quartierbezug zum Grundst¿ck nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens wird eine detaillierte Kartierung erstellt. Solange wird im B-Plan 
vom Worst-Case-Szenario ausgegangen und folgende VermeidungsmaÇnahmen festgesetzt: 

 

�$�9���� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�� �G�H�U�� �/�L�F�K�W�H�P�L�V�V�L�R�Q�� �I�•�U�� �O�L�F�K�W�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K�H�� �)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�D�U�W�H�Q��
�Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���%�D�X�S�K�D�V�H��

Zum Schutz insbesondere von lichtempfindlichen Fledermªusen (z.B. Myotis-Arten) sind 
sªmtliche nªchtliche Arbeiten und die nªchtliche Baustellenausleuchtung wªhren Kern-
Aktivitªtszeitraumes der Fledermªuse (01.04. bis 31.10.) unzulªssig.   

 

�$�9���� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�� �G�H�U�� �/�L�F�K�W�H�P�L�V�V�L�R�Q�� �I�•�U�� �O�L�F�K�W�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K�H�� �)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�D�U�W�H�Q�� ����
�'�X�Q�N�H�O�N�R�U�U�L�G�R�U:  

Zum Schutz insbesondere von lichtempfindlichen Fledermªusen (z.B. Myotis-Arten) sind 
sªmtliche Leuchten im AuÇenbereich mit insekten- und fledermausfreundlichem Warmlicht 
(LED-Leuchten mit warm-weiÇer oder gelber (= bernstein/amber) Lichtquelle mit 
Lichttemperatur 2.400 Kelvin und weniger) auszustatten. Im Bereich der Verkehrswege sollten 
Mastleuchten mit einer Lichtpunkthºhe von 3 m aufgestellt werden, die die Lichtstreuung 
mºglichst einschrªnken. Alle Leuchten sollten ihr Licht ausschlieÇlich nach unten abgeben. 
Auch Bªume mit potentieller Wochenstuben- und Winterquartiereignung d¿rfen nicht 
beleuchtet werden. Sollte z. B. partielle Beleuchtungen unvermeidbar sein, sind diese bspw. 
¿ber Bewegungsmelder wªhrend des Kern-Aktivitªtszeitraumes der Fledermªuse (01.04. bis 
31.10.) bedarfsgerecht zu steuern. Dabei sind ausnahmslos Leuchtmittel mit max. 3000 Kelvin 
einzusetzen. Ergibt sich im Laufe des weiteren Verfahrens die Notwendigkeit f¿r punktuelle 
Beleuchtungen ist ein spezifisches Beleuchtungskonzept aufzustellen.  

 

�$�9�����*�H�K�|�O�]�H�U�K�D�O�W�X�Q�J��  

Der Gehºlz- und Baumbestand ist bis auf die unbedingt notwendigen Entnahmen zu erhalten. 
Der Eingriff ist zum Schutz der ºkologischen Funktionsfªhigkeit des Nahrungshabitats der 
Fledermªuse (u.a. der lichtempfindlichen Arten, z.B. Myotis-Arten, Braunes Langohr) und 
Brutvºgel auf ein Minimum zu begrenzen.  

 

Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche AusgleichsmaÇnahmen 

�$�$������ �*�H�K�|�O�]�H�U�V�D�W�]�� �I�•�U�� �G�L�H�� �%�U�X�W�Y�R�J�H�O�J�L�O�G�H�� �G�H�U�� �*�H�K�|�O�]�E�U�•�W�H�U (inkl. Gehºlzfrei-, 
Gehºlzhºhlen- und Gehºlzbodenbr¿ter):  

F¿r den Fall des Verlustes bzw. die Degradierung von Gehºlzstrukturen ist zur fortgesetzten 
Erhaltung der vollen ºkologischen Funktionsfªhigkeit der betroffenen Fortpflanzungsstªtten 
der Gehºlzbr¿ter eine orts- und zeitnahe Gehºlzneuanlage in gleicher GrºÇenordnung 
(Verhªltnis 1:1) vorzunehmen. Es sind heimische Gehºlze zu pflanzen, in erster Linie Vogel-
Nªhrgehºlze mit einem hohen Anteil an dornentragenden Gehºlzen. 

 

�$�$�������(�L�Q�]�H�O�E�D�X�P�H�U�V�D�W�]���I�•�U���G�L�H���%�U�X�W�Y�R�J�H�O�J�L�O�G�H���G�H�U���*�H�K�|�O�]�E�U�•�W�H�U (inkl. Gehºlzfrei-, 
Gehºlzhºhlen- und Gehºlzbodenbr¿ter):  

F¿r den Verlust von grºÇeren Laubbªumen ist zur fortgesetzten Erhaltung der vollen 
ºkologischen Funktionsfªhigkeit der betroffenen Fortpflanzungsstªtten der Gehºlzbr¿ter eine 
orts- und zeitnahe Neupflanzung von Bªumen (abhªngig von Stammdurchmesser und 
Habitatqualitªt im Verhªltnis 1:1 - 1:3) vorzunehmen.  



�*�H�P�H�L�Q�G�H���+�D�O�V�W�H�Q�E�H�N�������%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���]�X�U���$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J���G�H�V���%���3�O�D�Q�V���1�U���������� �� �6�H�L�W�H��������

�+�$�/�����������B�����������B�%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J��

��

�=�Z�L�Q�J�H�Q�G���Y�R�U�J�H�]�R�J�H�Q�H���D�U�W�H�Q�V�F�K�X�W�]�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�����&�(�)���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q����

�&�(�)���������4�X�D�U�W�L�H�U�H�U�V�D�W�]���I�•�U���*�H�E�l�X�G�H�I�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H������
�6�R�O�O�W�H�� �E�H�L�� �G�H�U�� �N�R�Q�N�U�H�W�H�Q�� �h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �G�H�U�� �E�H�W�U�R�I�I�H�Q�H�Q�� �*�H�E�l�X�G�H�� �H�L�Q�H�� �4�X�D�U�W�L�H�U�Q�X�W�]�X�Q�J�� �G�X�U�F�K��
�*�H�E�l�X�G�H�I�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H�� �I�H�V�W�J�H�V�W�H�O�O�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �L�V�W�� �I�•�U�� �G�H�Q�� �9�H�U�O�X�V�W�� �G�H�U�� �S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H�Q��
�*�D�Q�]�M�D�K�U�H�V�T�X�D�U�W�L�H�U�H���H�L�Q���D�Q�J�H�P�H�V�V�H�Q�H�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K���Y�R�U�]�X�V�H�K�H�Q�����'�L�H�V�H�U���$�X�V�J�O�H�L�F�K���N�D�Q�Q���L�Q���)�R�U�P��
�Y�R�Q�� �I�H�V�W�� �H�L�Q�]�X�E�D�X�H�Q�G�H�Q�� �4�X�D�U�W�L�H�U�V�W�H�L�Q�H�Q�� �L�Q�� �G�H�Q�� �1�H�X�E�D�X�� �X�Q�G�� ���� �R�G�H�U�� �G�X�U�F�K�� �H�L�Q�H�� �]�X�N�•�Q�I�W�L�J�H��
�1�H�X�Y�H�U�V�F�K�D�O�X�Q�J�� �P�L�W�� �D�O�V�� �Ä�(�L�Q�V�F�K�O�X�S�I�³�� �J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q�� �6�S�D�O�W�H�Q�U�l�X�P�H�Q�� �G�H�U�� �*�L�H�E�H�O�V�H�L�W�H�Q�� �H�U�E�U�D�F�K�W��
�Z�H�U�G�H�Q���� �'�H�U�� �$�X�V�J�O�H�L�F�K�V�X�P�I�D�Q�J�� �L�V�W�� �P�L�W�� �G�H�U�� �]�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q�� �8�Q�W�H�U�H�Q�� �1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H��
�D�E�]�X�V�W�L�P�P�H�Q������

�'�L�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�� �L�V�W�� �Q�X�U�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J���� �Z�H�Q�Q�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �G�H�U�� �%�H�V�D�W�]�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�� �D�N�W�X�H�O�O�H�U��
�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�E�H�V�D�W�]�� �X�Q�G�� ���� �R�G�H�U�� �H�L�Q�� �1�D�F�K�Z�H�L�V�� �•�E�H�U�� �H�L�Q�H�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �.�R�W���� �X�Q�G�� �)�H�O�O�U�H�V�W�H��
�Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Z�L�U�G����

��

�&�(�)���������4�X�D�U�W�L�H�U�H�U�V�D�W�]���I�•�U���%�D�X�P�I�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H������
�,�P�� �)�D�O�O�H�� �G�H�V�� �9�H�U�O�X�V�W�H�V�� �G�H�U�� �+�|�K�O�H�Q�E�l�X�P�H���� �G�L�H�� �Y�R�Q�� �)�O�H�G�H�U�P�l�X�V�H�Q�� �D�O�V�� �:�R�F�K�H�Q�V�W�X�E�H�Q���� �E�]�Z����
�:�L�Q�W�H�U�T�X�D�U�W�L�H�U�� �J�H�Q�X�W�]�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �L�V�W�� �M�H�� �%�D�X�P�� �P�L�Q�G�H�V�W�H�Q�V�� �H�L�Q�� �)�O�H�G�H�U�P�D�X�V���(�U�V�D�W�]�T�X�D�U�W�L�H�U�� �D�Q��
�J�H�H�L�J�Q�H�W�H�Q�� �%�l�X�P�H�Q�� �L�P�� �U�l�X�P�O�L�F�K�H�Q�� �=�X�V�D�P�P�H�Q�K�D�Q�J�� �D�X�I�]�X�K�l�Q�J�H�Q���� �-�H�Z�H�L�O�V�� �I�•�Q�I�� �G�L�H�V�H�U��
�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V���(�U�V�D�W�]�T�X�D�U�W�L�H�U�H�� �V�L�Q�G�� �D�O�V�� �4�X�D�U�W�L�H�U�Y�H�U�E�X�Q�G�� �]�X�� �L�Q�V�W�D�O�O�L�H�U�H�Q���� �$�Q�� �G�H�Q�� �%�l�X�P�H�Q�� �P�L�W��
�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�K�|�K�O�H�Q�N�l�V�W�H�Q�� �L�V�W�� �M�H�Z�H�L�O�V�� �D�X�F�K�� �H�L�Q�� �9�R�J�H�O�Q�L�V�W�N�D�V�W�H�Q�� ���D�X�I�� �G�H�U�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�O�L�H�J�H�Q�G�H�Q��
�6�H�L�W�H���D�P���%�D�X�P�����D�X�I�]�X�K�l�Q�J�H�Q�����'�L�H���+�D�Q�J�S�O�l�W�]�H���V�L�Q�G���P�L�W���G�H�U���8�Q�W�H�U�H�Q���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H���X�Q�G��
�G�H�P���*�X�W�D�F�K�W�H�U���D�E�]�X�V�W�L�P�P�H�Q������

�'�L�H�� �0�D�‰�Q�D�K�P�H�� �L�V�W�� �Q�X�U�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J���� �Z�H�Q�Q�� �Z�l�K�U�H�Q�G�� �G�H�U�� �%�H�V�D�W�]�N�R�Q�W�U�R�O�O�H�� �D�N�W�X�H�O�O�H�U��
�)�O�H�G�H�U�P�D�X�V�E�H�V�D�W�]�� �X�Q�G���R�G�H�U�� �H�L�Q�� �1�D�F�K�Z�H�L�V�� �•�E�H�U�� �H�L�Q�H�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �G�X�U�F�K�� �.�R�W���� �X�Q�G�� �)�H�O�O�U�H�V�W�H��
�Q�D�F�K�J�H�Z�L�H�V�H�Q���Z�L�U�G��

��

�&�(�)���������4�X�D�U�W�L�H�U�H�U�V�D�W�]���I�•�U���K�|�K�O�H�Q�E�U�•�W�H�Q�G�H���9�R�J�H�O�D�U�W�H�Q�����]���%�����6�W�D�U��������
�'�X�U�F�K�� �G�L�H�� �I�H�K�O�H�Q�G�H�� �+�|�K�O�H�Q�E�D�X�P�X�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�� �N�D�Q�Q�� �G�L�H�� �$�Q�]�D�K�O�� �S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�� �Y�R�U�N�R�P�P�H�Q�G�H��
�%�U�X�W�S�D�D�U�H���G�H�V���6�W�D�U�V���Q�X�U���V�F�K�Z�H�U���D�E�J�H�V�F�K�l�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q�����,�P���)�D�O�O�H���G�H�V���9�H�U�O�X�V�W�H�V���Y�R�Q���%�l�X�P�H�Q�����G�L�H��
�J�H�H�L�J�Q�H�W�H�� �+�|�K�O�H�Q�� �I�•�U�� �+�|�K�O�H�Q�E�U�•�W�H�U�� �Z�L�H�� �6�W�D�U�H�� �D�X�I�Z�H�L�V�H�Q���� �P�X�V�V�� �G�H�U�� �:�H�J�I�D�O�O�� �S�R�W�H�Q�]�L�H�O�O�H�U��
�%�U�X�W�V�W�l�W�W�H�Q���G�D�K�H�U���P�L�W���G�H�P���$�Q�E�U�L�Q�J�H�Q���J�H�H�L�J�Q�H�W�H�U���1�L�V�W�N�l�V�W�H�Q���N�R�P�S�H�Q�V�L�H�U�W���Z�H�U�G�H�Q�����$�Q�]�D�K�O���X�Q�G��
�+�D�Q�J�S�O�l�W�]�H���V�L�Q�G���P�L�W���G�H�U���8�Q�W�H�U�H�Q���1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H���X�Q�G���P�L�W���G�H�P���*�X�W�D�F�K�W�H�U���D�E�]�X�V�W�L�P�P�H�Q����

��

�%�H�L���D�O�O�H�Q���0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�����G�L�H���Y�R�U���%�H�J�L�Q�Q���G�H�U���%�D�X�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J���H�L�Q�H���|�U�W�O�L�F�K�H���%�H�V�W�D�Q�G�V�•�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J��
�E�H�L�Q�K�D�O�W�H�Q�� ���� �H�U�I�R�U�G�H�U�Q���� �L�V�W�� �]�X�� �E�H�D�F�K�W�H�Q���� �G�D�V�V�� �H�L�Q�H�� �%�H�V�W�D�Q�G�V�•�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �Q�L�F�K�W�� �l�O�W�H�U�� �D�O�V�� ����
�.�D�O�H�Q�G�H�U�W�D�J�H���Y�R�U���%�D�X�E�H�J�L�Q�Q���V�H�L�Q���G�D�U�I����

�(�V�� �E�O�H�L�E�W�� �V�R�P�L�W�� �I�H�V�W�]�X�K�D�O�W�H�Q���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �E�H�L�� �8�P�V�H�W�]�X�Q�J�� �G�H�U�� �D�X�I�J�H�I�•�K�U�W�H�Q�� �9�H�U�P�H�L�G�X�Q�J�V���� �X�Q�G��
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